Anhang 5

Steckbriefe der potenziellen Gebiete zur Sicherung von Rohstoffvorkommen
einschliellich der ersten vertiefenden Betrachtung bzw. der vertiefenden ebenenspezifischen
Prifung der Natura2000-Vertraglichkeit sowie des besonderen und strengen Artenschutzes
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Busingen KN -01 SG

Standortgemeinde Bisingen am Hochrhein

Landkreis Konstanz

GrolRe der Flache 7 ha

LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8218-2

Aktuelle Nutzung Wald: weitestgehend Laub- und Nadelholz

Rohstoff Kiese, sandig

Abbauform Trockenabbau

Status im TRP 2005 VRG (Sicherung)

Naturraum 2.2: Westhegauer Hiigelgebiet mit
Kegelbergland

GebietsUbersicht

Abgrenzungsvorschlage

@ Vorranggebiet fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen

Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)

.
.
snmd

bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfliihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wiirde zunachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hétte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefiuhrt werden, die einen spéteren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Busingen KN =01 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
W/M: > 300m (ca. 450m Gennershronn, CH)

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im AuRenbereich > 300m

Bevolkerung und Gesundheit - Lage vollstandig in Erholungswald Stufe 1b

des Menschen - Siedlungsnaher Freiraum = 300m - < 750m

- Wanderweg am nordéstlichen Rand

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden besonders
erheblichen negativen Umweltauswirkungen:

- Flacheninanspruchnahme von Erholungswald
Stufe 1a, gesamtes Sicherungsgebiet)

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 = -

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht voraussichtlich
zu erheblichen negativen Auswirkungen fur das
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

- Wildtierkorridor der Schweiz tangiert das Gebiet

Boden Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Béden > 2ha mit hoher
Leistungs- und Funktionsfahigkeit im
Naturhaushalt, insbesondere die Filter- und
Pufferfahigkeit fiir Schadstoffe weist eine sehr
hohe Funktionsfahigkeit auf

Bodentyp: MaRig tief und tief entwickelte
Parabraunerde, verbreitet pseudovergleyt

Wasser Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Busingen KN — 01 SG




Klima und Luft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Umweltauswirkungen:

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen

- Inanspruchnahme von Immissionsschutzwald

Landschaft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Umweltauswirkungen:

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen

- Inanspruchnahme von Landschaftsraumen mit
hoher Landschaftsbildqualitat
(Landschaftsbildeinheit 2.2.4)

Kultur- und Sachguter

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Umweltauswirkungen:

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu erheblichen negativen

- Durch die Reduzierung des Sicherungsgebietes
um den Bereich des Grabhigels (Besonderes
Kulturdenkmal §12) werden besonders erheblich
negative Umweltauswirkungen (1.
Anhoérungsentwurf) vermieden, weitere
archaologisch bedeutsame Bereiche kénnen
nicht ausgeschlossen werden

Wechselwirkungen

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es insbesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser.

Kumulative Wirkungen

keine

Einstufung der Umweltkonflikte

Vorranggebiet mit
Konflikten

Konfliktarmes Vorranggebiet

Ergebnis der Umweltprifung

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich mit hohen
Umweltauswirkungen verbunden.

Dies betrifft insbesondere die Schutzgiter Bevélkerung und Gesundheit des
Menschen sowie Kultur- und Sachgdter.

Busingen KN — 01 SG




Anderungen wiahrend des Planungsprozesses und Einstufung

Der urspringliche Flachenentwurf wurde im Norden reduziert, da sich auf einem
Teil der Flache ein Grabhigel mit dem Status besonderes Kulturdenkmal (§ 12

DSchG, Ausschlusskriterium) befindet.

Natura2000 - Schnellprifung 1. Anhoérungsentwurf

NATURA 2000

Keine Betroffenheit -

Besonderer Artenschutz

Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht ausgeschlossen
werden, erscheint jedoch grundsatzlich durch Vermeidungs-, Minimierungs-
und/oder vorgezogene CEF-Mal3nahmen I6sbar.

Prufung mdéglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der B

8§844ff BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher
Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmaRnahmen (CEF) im
Rahmen der spateren Rohstoffsicherungs-/Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Da keine FFH-Betroffenheit keine weitere prognostische Prifung

Hinweise zur spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

Erhalt der nérdlich angrenzenden Immissionsschutzwaldflachen

Im Sicherungsgebiet ist mdglicherweise mit archéologischen Bodendenkmalen zu
rechnen. In der spéateren Rohstoffsicherungs-/Vorhabens-/Genehmigungsplanung ist
eine vorlaufende Prospektion erforderlich

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine voraussichtlich erheblichen
Beeintrachtigungen/Betroffenheiten von Natura2000 erkennbar.

Prufung mdéglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der §844ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Vermeidungs-,
Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmaRnahmen (CEF) im Rahmen der spéateren
Rohstoffsicherungs-/Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Busingen KN — 01 SG




Busingen (Unterreckingen)

KN - 02 SG

Standortgemeinde Bisingen
Landkreis Konstanz
GrolR3e der Flache 2 ha
LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8318-1

Aktuelle Nutzung

Landwirtschaft: vollstdndig Ackerland

Rohstoff Kiese, sandig

Abbauform Trockenabbau

Status im TRP 2005 regional nicht bedeutsame Abbaustétte (N)
Naturraum 2.2: Westhegauer Huigelgebiet mit

Kegelbergland

Gebietslibersicht

Abgrenzungsvorschlage

FEELLEEE ™

@ Vorranggebiet fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe
Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen
- __ Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)

bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfliihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wirde zunéachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hatte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefihrt werden, die einen spéateren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Busingen (Unterreckingen) KN -02 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 - -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
W/M: < 300m (ca. 250m Busingen)

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im AuRenbereich <300m (ca. 180m)

- Abstand zu Friedhof ca. 130m, zu Grabkapelle
ca. 190m

- Abstand zu Sportplatz ca. 180m
- Siedlungsnaher Freiraum = 100m - < 300m

- Sudlich angrenzend Radweg Rhein-Route und
Wanderweg

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Lage im Bereich 2 100m - < 300m zu
Siedlungsflachen W/M

- Abstand zu wohngenutztem Geb&aude im
AuRRenbereich < 300m

- Inanspruchnahme von siedlungsnahem Freiraum
>100m - < 300m

Bevolkerung und Gesundheit
des Menschen

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 - -

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht voraussichtlich
zu keinen erheblichen Auswirkungen fiir das
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt.

Boden Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von aus landwirtschaftlicher
Sicht hochwertigen Béden > 2ha

- Inanspruchnahme von Bdden mit einer hohen
Leistungs- und Funktionsfahigkeit > 2ha

Bodentyp: MaRig tief und tief entwickelte
Parabraunerde stellenweise schwach erodiert sowie
mit Vergleyung im nahen Untergrund

Biisingen (Unterreckingen) KN —02 SG




Wasser

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Mdgliche Beeintrachtigung von
Oberflachengewassern durch Stoffeintrage und
Veranderung des Wasserhaushalts:
Ellenriedgraben verlauft innerhalb von weniger
als 50 m Abstand zum Sicherungsgebiet

Klima und Luft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Landschaft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Flacheninanspruchnahme in Raumen mit hoher
Landschaftshildqualitat (Landschaftsbildeinheit
2.2.4)

Kultur- und Sachguter

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Wechselwirkungen

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es insbesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser.

Biisingen (Unterreckingen) KN —02 SG
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Kumulative Wirkungen

Keine

Einstufung der Umweltkonflikte

konfliktreiches Vorranggebiet mit Konfliktarmes Vorranggebiet
Vorranggebiet Konflikten

Ergebnis der Umweltpriifung

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich mit mittleren
Umweltauswirkungen verbunden.

Anbauverbotszone von 20 m zur Landstraf3e freihalten.

Anderungen wiahrend des Planungsprozesses und Einstufung

Keine Anderung des Gebietszuschnitts.

Natura2000 - Schnellpriifung 1. Anhérungsentwurf

NATURA 2000

Keine Betroffenheit -

Besonderer Artenschutz

Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht ausgeschlossen
werden, erscheint jedoch grundsatzlich durch Vermeidungs-, Minimierungs-
und/oder vorgezogene CEF-MalRnahmen Iosbar.

Prufung mdoglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der B
8§844ff BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher
Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogener Ausgleichsmafnahmen (CEF) im
Rahmen der spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Da keine FFH-Betroffenheit keine weitere prognostische Prifung

Hinweise zur spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

- Die weitere Siedlungsentwicklung und der zukinftige Rohstoffabbau sollten
aufeinander abgestimmt werden.

- Bericksichtigung des angrenzenden Gewassers in der spéateren Rohstoffsicherungs-
/Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

- Der Gewannname deuten auf die abgegangene mittelalterliche- oder friihneuzeitliche
Siedlung ,Eggingen” hin. Im Vorranggebiet fiir den Abbau ist mdglicherweise mit
archaologischen Bodendenkmalen zu rechnen. Fir eine detaillierte
denkmalpflegerische Beurteilung sind systematische ProspektionsmafZnahmen
erforderlich, um mdgliche grof3flachige archaologische Bodendenkmale friihzeitig zu
lokalisieren und Dichte und Erhaltungszustand der arch&ologischen Befunde und damit
auch den Denkmalstatus einschéatzen zu kénnen.

- Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine voraussichtlich erheblichen
Beeintrachtigungen/Betroffenheiten von Natura2000 erkennbar.

- Priufung moglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der §844ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Vermeidungs-,
Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmaRnahmen (CEF) im Rahmen der spéateren
Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Biisingen (Unterreckingen) KN —02 SG
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Standortgemeinde Eigeltingen
Landkreis Konstanz
GroRe der Flache 7 ha
LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8119-2

Aktuelle Nutzung

Wald: vollstandig Laub- und Nadelholz

Rohstoff Karbonatgesteine
Abbauform Trockenabbau
Status im TRP 2005 VRG (Sicherung)
Naturraum 3.1: Nordosthegauer

Bergland/Oberschwabisches Hiigelland

Gebi‘etsi\J_bersichtr

Abgrenzungsvorschlage

X

FELLETE M

5‘:‘:‘:‘ Vorranggebiet fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe
Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen

. __ Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)

bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)

[ - |Meter
0 100 200 400

Mafistab 1 : 20.000
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fiir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wirde zunéachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hatte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefihrt werden, die einen spéateren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Eigeltingen (Dunzenberg) KN =03 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 - -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
W/M: < 300m (ca. 160m Eigeltingen)

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im AuRenbereich > 500m

- Siedlungsnaher Freiraum = 100m - < 300m

- Westliches Randgebiet Erholungswald Stufe 1b,
zentraler Bereich Erholungswald Stufe 2

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich
mit folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen verbunden:

- Lage im Bereich =2 100m - < 300m zu
Siedlungsflachen W/

Hinweis: Aufgrund der Vorbelastung durch den
bestehenden Abbau zwischen dem
Sicherungsgebiet und der Ortslage wird die Lage im
siedlungsnahen Freiraum = 100m - < 300m und
Erholungswald nicht in die Bewertung einbezogen.

Bevolkerung und Gesundheit
des Menschen

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden besonders
erheblichen negativen Auswirkungen fir das
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt:

Verlust wertvoller Lebensraume:

- Verlust eines Naturdenkmals im Vorranggebiet
und teilweise in der Wirkzone (<50m)

- Verlust von Kerngebieten/Trittsteinen des
Regionalen Biotopverbunds (> 3 ha)

Zudem in der Wirkzone (< 50m):

- Beeintrachtigung von Kerngebieten und
Trittsteinen des Regionalen Biotopverbunds (> 3
ha)

- Wildtierkorridor tangiert das Gebiet

- Artvorkommen des Biotop- und
Artenschutzprogrammes

Eigeltingen (Dunzenberg) KN —03 SG
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Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
vorhandener und/oder zu entwickelnder Biotope
durch Erschitterungen, Verlarmung, Schadstoff- und
Staubemissionen kann nicht ausgeschlossen
werden.

Boden

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Bodentyp: MaRig tief und tief entwickelte
Parabraunerde, verbreitet pseudovergleyt

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich
mit folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen verbunden:

- Inanspruchnahme von Bodenschutzwald

- Inanspruchnahme von Béden > 2 ha mit hoher
Leistungs- und Funktionsfahigkeit im
Naturhaushalt

Wasser

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich
mit folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen verbunden:

- Das Sicherungsgebiet liegt vollstandig in Zone Ill
B des Wasserschutzgebiets WSG TB Hintenaus,
Leimgrube, Bei der Mihle, Beuren a.d.A., Zone
B

Klima und Luft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Landschaft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich
mit folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen verbunden:

Sichtschutzwald

- GrofRtenteils Landschaftsbildeinheit 3.1.3 mit
mittlerer Landschaftsbildqualitat

- Im westlichen Teil hohe Landschaftsbildqualitéat
Einheit 2.2.1, Westhegauer Hiigelgebiet

- Unzerschnittener Raum > 9-16 km?2

Kultur- und Sachguter

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Wechselwirkungen

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es insbesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser.

Eigeltingen (Dunzenberg) KN —03 SG
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Kumulative Wirkungen

keine

Einstufung der Umweltkonflikte

konfliktreiches Vorranggebiet mit Konfliktarmes Vorranggebiet
Vorranggebiet Konflikten

Ergebnis der Umweltprufung

Die Planung ist aus regionaler Sicht zunachst voraussichtlich mit mittleren
Umweltauswirkungen verbunden.

Anderungen wiahrend des Planungsprozesses und Einstufung

Hinweis der UNB im Rahmen des 1. Anhdrungsverfahrens:

Das Flachenhafte Naturdenkmal ,Waldsee Dunzenberg", ist teilweise als Waldbiotop
kartiert. Ein wirtschaftlicher Abbau des Kalkgesteins unter Umgehung des Flachenhaften
Naturdenkmals und des Biotops ist nicht méglich. Deshalb wird die Méglichkeit einer
raumlichen Verlegung untersucht.

Eine Verlegung kommt in Betracht, da es sich nicht um ein Hochmoor handelt, wie es im
Ausweisungstext steht, sondern um ein extrem flach ausgepragtes Toteisloch, in dem
durch Verlandungsprozesse Niedermoortorfe entstanden sind. Somit ist die 6kologische
Wertigkeit geringer anzusetzen als bisher angenommen. Unter der Voraussetzung, dass
eine erfolgreiche Verlegung ohne erhebliche Verluste der 6kologischen Wertigkeit
stattfinden kann und der Schutzstatus am neuen Standort weiterhin gegeben ist, bestehen
aus naturschutzfachlicher Sicht keine grundsatzlichen Bedenken gegen dieses Vergehen.
Diese Einschéatzung erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass vorrangig ein bestehendes
Abbaugebiet vollstdndig abzubauen ist, bevor ein neues Abbaugebiet erschlossen wird.
Es wird ergdnzend darauf hingewiesen, dass im Falle einer Verlegung des Flachenhaften

Naturdenkmals die Anderung der Rechtsverordnung (ggfs. Aufhebung und
Neuausweisung) erforderlich ware. Fur das Verfahren ist die Stadt Stockach zustandig.

Derzeitig besitzt der ,Waldsee Dunzenberg“ aber noch den Status als flachenhaftes
Naturdenkmal und wird dementsprechend in der SUP mit besonders erheblichen
Umweltwirkungen bewertet.

Keine Anderung der Gebietskulisse im 2. Anhérungsentwurf.

Natura2000 - Schnellprifung 1. Anhoérungsentwurf

NATURA 2000

Keine Betroffenheit -

Besonderer Artenschutz

Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht ausgeschlossen
werden, erscheint jedoch grundsatzlich durch Vermeidungs-, Minimierungs-
und/oder vorgezogene CEF-Mal3nahmen I6sbar.

Prufung mdéglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der B
8§844ff BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher
Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmaRnahmen (CEF) im
Rahmen der spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Da keine FFH-Betroffenheit keine weitere prognostische Prifung

Eigeltingen (Dunzenberg) KN —03 SG
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Hinweise zur spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

Die weitere Siedlungsentwicklung und der zukiinftige Rohstoffabbau sollten
aufeinander abgestimmt werden.

Die konkrete Prifung und Bewdltigung etwaiger immissionsschutzrechtlicher Konflikte
durch einen Abbau und ggf. erforderlicher emissionsmindernder MaBnahmen ist
Gegenstand der spateren Planungs-/Genehmigungsebene. Die Frage der
immissionsschutzrechtlichen Konfliktbewaltigung sollte jedoch friihzeitig gepriift und
geklart werden.

Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet WSG TB Hintenaus, Leimgrube, Bei der
Muhle, Beuren a.d.A., Zone IlIB Zone lll/llla ist auf der spateren Vorhabens-
/Genehmigungsebene eine hydrogeologische Untersuchung erforderlich um
guantitative sowie qualitative Beeintrachtigungen des Grundwassers auszuschlieRen
bzw. erforderliche SchutzmafRnahmen aufzuzeigen.

Schutzgegenstand des flachenhaften Naturdenkmals ,Waldsee Dunzenberg" ist ein
Hochmoor. Nach heutigem Kenntnisstand handelt es sich jedoch nicht um einen
Hochmoorstandort, sondern um ein Feuchtbiotop. extrem flach ausgepragtes
Toteisloch, in dem durch Verlandungsprozesse Niedermoortorfe entstanden sind.
Somit ist die 6kologische Wertigkeit geringer anzusetzen. Unter der Voraussetzung,
dass eine erfolgreiche Verlegung ohne erhebliche Verluste der 6kologischen Wertigkeit
stattfinden kann und der Schutzstatus am neuen Standort weiterhin gegeben ist,
bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht keine grundsatzlichen Bedenken gegen
dieses Vergehen. Diese Einschatzung erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass
vorrangig ein bestehendes Abbaugebiet vollstadndig abzubauen ist, bevor ein neues
Abbaugebiet erschlossen wird (Hinweis der UNB im 1. Anhdrungsverfahren).

In der spateren Vorhabens- und Genehmigungsplanung sollte der Erhalt der
Waldkulisse gepruft werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine voraussichtlich erheblichen
Beeintrachtigungen/Betroffenheiten von Natura2000 erkennbar.

Prifung maglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der §844ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Vermeidungs-,
Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmafRnahmen (CEF) in der spéateren
Rohstoffsicherungs-/Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Eigeltingen (Dunzenberg) KN —03 SG
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Standortgemeinde Engen

Landkreis Konstanz

GrolRe der Flache 72 ha

LGRB-ID (Gewinnungsstelle)

Aktuelle Nutzung Wald: weitestgehend Laub- und Nadelholz

Rohstoff Kiese, sandig

Abbauform Trockenabbau, ggf. kombinierter Trocken-

/Nassabbau

Status im TRP 2005 VRG (Sicherung)

Naturraum Westhegauer Hugelgebiet mit Kegelbergland
bersicht

Gebietsl

Vo eopitnery,

Abgrenzungsvorschlage

5::::::} Vorranggenbiet fiir den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen

Svsmmnmy

‘f Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)
bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)

[ LT IMeter
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Mafistab 1 : 20.000

Engen (Welschingen, Ertenhag) KN —04 SG
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wiirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fiir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wirde zunéachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hatte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefihrt werden, die einen spéateren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Engen (Welschingen, Ertenhag) KN - 04 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzguter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 - -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
W/M: > 300m (ca. 450m Welschingen)

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im AuRenbereich > 300m

- Siedlungsnaher Freiraum = 300m - < 750m
- Sudlicher Bereich Erholungswald Stufe 2

- Wanderwege im ndrdlichen und sidlichen
Bereich

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden

erheblichen negativen Umweltauswirkungen
- Flacheninanspruchnahme Erholungswald Stufe 2

Bevolkerung und Gesundheit
des Menschen

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 -

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht voraussichtlich
zu besonders erheblichen negativen
Auswirkungen fir das Schutzgut Pflanzen, Tiere und
biologische Vielfalt.

- GroR¥flachige Inanspruchnahme von LSG-Flache
und Zuwiderlaufen der Schutzziele

In der Wirkzone (< 50m):

- Betroffenheit Lebensraumtyp Waldmeister-
Buchenwald

- Beeintrachtigung FFH-Lebensraumtypen
(Magere Flachland-Mahwiesen)

Hinweis zur Betroffenheit von Arten und natirlichen
Lebensraumen nach 8§ 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG:

- FFH- LRT Magere Flachland-Mahwiesen in der
Wirkzone; Inanspruchnahme eines Lebensraum-
typs von gemeinschaftlichem Interesse durch das
Vorhaben. Eine vertiefte Untersuchung und ggf.
das Erfordernis der Kompensation eines
Umweltschadens ist im Rahmen der
Genehmigungsplanung zu priifen.

Engen (Welschingen, Ertenhag) KN —04 SG
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Boden

Auswirkungen der Planung

+

0 - -

Bodentyp: MaRig tief und tief entwickelte
Parabraunerde, stellenweise schwach erodiert sowie
mit Vergleyung im nahen Untergrund.

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

Inanspruchnahme von Béden mit hoher - sehr
hoher Leistungs- und Funktionsfahigkeit im
Naturhaushalt, (Ausgleichskérper im
Wasserkreislauf sehr hoch, Filter- und
Puffervermégen hoch, Gesamtbewertung hoch)

Altablagerung im SG: Seehalde, Welschingen, B-
Fall mit Entsorgungsrelevanz.

Wasser

Auswirkungen der Planung

+

0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

Mdgliche Beeintrachtigung von Oberflachen-
gewassern durch Stoffeintrdge und Veranderung
des Wasserhaushalts: Zwei Gewasser flieRen in
einem Abstand < 50 m am Sicherungsgebiet
vorbei (Buchhaldengraben im Norden und der
Hinterdoérnengraben im Suiden)

Klima und Luft

Auswirkungen der Planung

+

0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Landschaft

Auswirkungen der Planung

+

0 -

Das Sicherungsgebiet liegt in einem grof3raumig
bislang wenig tberformten Bereich.

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden besonders
erheblichen negativen Umweltauswirkungen:

Das Sicherungsgebiet liegt vollstandig im LSG
~Hegau*

Folgender Aspekt fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

Inanspruchnahme von Landschaftsraumen mit
hoher Landschaftsbildqualitét
(Landschaftshildeinheit 2.2.2)

Kultur- und Sachguter

Auswirkungen der Planung

+

0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden zu erheblichen
negativen Beeintréchtigungen:

Mdgliche Beeintrachtigung von Kulturgitern:
Mehrere Priiffalle (Grabhtugel) im SG

Engen (Welschingen, Ertenhag) KN —04 SG




20

Wechselwirkungen Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es insbesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser.

Kumulative Wirkungen

keine

Einstufung der Umweltkonflikte

Vorranggebiet mit Konfliktarmes Vorranggebiet
Konflikten

Ergebnis der Umweltprifung

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich mit hohen
Umweltauswirkungen verbunden.

Dies betrifft insbesondere die Schutzgiter Mensch/menschliche Gesundheit,
Landschaft sowie Kultur- und Sachgdter.

Anderungen wiahrend des Planungsprozesses und Einstufung

Im Zuge der Erarbeitung des 1. Anhérungsentwurfs wurden die im besonderen
Kulturdenkmale (§ 12 DSchG), die ein Ausschlusskriterium darstellen, aus der Kulisse des
Sicherungsgebietes herausgenommen.

Keine Anderung der Gebietskulisse im Planungsprozess des 2. Anhérungsentwurfs

Vertiefte ebenenspezifische Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeitsowie des
besonderen und strengen Artenschutzes 2. Anhérungsentwurf

Natura2000 - Ergebnis der ebenenspezifischen Priifung

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass erhebliche
Beeintrachtigungen der Schutzgegenstande, der Schutz- und Erhaltungsziele
des Natura2000-Gebiets durch Vermeidungs-, Minimierungs- und
KohérenzsicherungsmalRnahmen auf ein unerhebliches Mal3 reduziert werden
kdénnen. B

Durch eine Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung ist auf nachfolgender Planungs-
und Genehmigungs-ebene die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den fiir die
Erhaltungs- und Entwicklungsziele maRgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura
2000-Gebietskulisse nachzuweisen.

Besonderer und strenger Artenschutz — Abschatzung der Erheblichkeit der
Auswirkungen

Keine ausreichenden Kenntnisse zur Beurteilung relevanter Artenvorkommen
(Vorranggebiet Sicherung). Aufgrund des langen Zeithorizonts sind keine
vertiefenden Prifungen auf Ebene der Regionalplanung erforderlich.

Auf nachfolgender Planungsebene sind Untersuchungen hinsichtlich einer E
moglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der §844ff
BNatSchG durch-zufuihren*. Mégliche artenschutzrechtliche Konflikte sind, wie
dargestellt, frihzeitig zu behandeln.

Weitere Ausfiihrungen zum Gebiets- und Artenschutz im nachfolgenden Steckbrief

Engen (Welschingen, Ertenhag) KN —04 SG
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Hinweise zur spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

Bei Entfernung der Ablagerung Seehalde, Welschingen, B-Fall mit
Entsorgungsrelevanz im Zuge des Rohstoffabbaus ist insbesondere der Wirkungspfad
Boden-Grundwasser zu beachten.

Zu Gewassern ist ein ausreichender Abstand einzuhalten, Stoffeintrdge sind zu
vermeiden.

Der benachbarte Binninger See hat eine zentrale Bedeutung fiir die
Trinkwasserversorgung des Zweckverbandes Wasserversorgung Hoher Randen. In
der spéateren Vorhabens - und Genehmigungsplanung sind die Belange der
Oberflachengewasser (benachbarte Graben und Binninger See) qualitativ wie
quantitativ friihzeitig zu prufen.

Hinweis zur Betroffenheit von Arten und natirlichen Lebensrdumen nach § 19 Abs. 2
und 3 BNatSchG:

FFH- LRT Magere Flachland-M&hwiesen in der Wirkzone; Inanspruchnahme eines
Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse durch das Vorhaben. Eine vertiefte
Untersuchung und ggf. das Erfordernis der Kompensation eines Umweltschadens ist
im Rahmen der spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung zu prfen.

Auf Grundlage neuer Prospektionsmethoden (LIDAR-Scan) sind weitere Grabhigel
und Grabhuigelgruppen im vorgesehenen Vorranggebiet zur Sicherung entdeckt
worden. Damit liegen in einem grofl3eren Bereich insbesondere des nérdlichen
Plangebiets Kulturdenkmale nach 82 DSchG vor, fur die eine Erhaltungspflicht nach
86 DSchG besteht. Fur eine detaillierte denkmalpflegerische Beurteilung sind
systematische ProspektionsmalRnahmen erforderlich, um mogliche grof3flachige
archéologische Bodendenkmale friihzeitig zu lokalisieren und Dichte und
Erhaltungszustand der archéologischen Befunde und damit auch den Denkmalstatus
einschatzen und ggf. Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen festzulegen zu
kénnen.

Gebiet wurde einer vertiefenden ebenenspezifischen Prifung der Natura2000-
Vertraglichkeit sowie des besonderen und des strengen Artenschutzes unterzogen
(siehe Steckbrief im Umweltbericht).

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzgegensténde, der Schutz- und
Erhaltungsziele des FFH- kdnnen entstehen; Vermeidungs-, Minimierungs-,
Koharenzsicherungsmaflinahmen erscheinen maglich.

Durch eine Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung ist auf nachfolgender Planungs- und
Genehmigungs-ebene die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den fur die Erhaltungs-
und Entwicklungsziele maf3geblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-
Gebietskulisse nachzuweisen.

In einer spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung sind Untersuchungen hinsichtlich
einer moglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der 88§ 44 ff.
BNatSchG und ggf. erforderlicher Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogener
AusgleichsmaRnahmen (CEF) durchzufiihren.

Aufgrund der in Teilbereichen vorkommenden tber 100 Jahre alten Baumbestande kann
bereits zum jetzigen Zeitpunkt auf Strukturen (grof3e Anzahl an Hohlen und
Altholzstrukturen) mit besonderer Bedeutung fiir zahlreiche streng und besonders
geschitzte Arten und ein damit verbundenes hohes artenschutzrechtliches
Konfliktpotenzial geschlossen werden. Dieses wére im Falle einer Realisierung des
Abbaus friihzeitig in die Planungen einzubeziehen.

In einer spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung sind Verlagerungspotenziale der
Rohstofftransporte auf die Schiene (Bahntransport) zu prifen (siehe auch Plansatz 1
G9). Hierdurch kénnte die Verkehrsbelastung in Engen-Welschingen erheblich gesenkt
werden.

Durch eine frithe bzw. nicht formelle Offentlichkeitsbeteiligung soll die Offentlichkeit
schon friihzeitig und vor Beginn des eigentlichen Genehmigungserfahrens informiert
und in die weitere die Vorhabens-/Genehmigungsplanung mit einbezogen werden.

Engen (Welschingen, Ertenhag) KN —04 SG
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Standortgemeinde Engen

Landkreis Konstanz

GroRe der Flache rd. 72 ha

LGRB-ID (Gewinnungsstelle) | -

Aktuelle Nutzung Wald (Laub- und Nadelwald / Laubwald)
Rohstoff Kiese, sandig

Status im TRP 2005 VRG (Sicherung)

Naturraum Westhegauer Hiuigelgebiet mit Kegelbergland

erietsﬂbe_rsicht\
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[ untersuchungsgebiet (]

| Vorranggebiet Sicherung %7/ FFH - Gebiet

Abgrenzungsvorschlage
m Vorranggebiet fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen

bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)

Engen (Welschingen, Ertenhag) KN —04 SG
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Untersuchungen im Planungsprozess

Die VRG Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] und Singen (Nordost) [KN-
14 SG], sind Gebiete von hoher Qualitat fir den Kiesabbau. Anhand der vorliegenden
ebenenspezifischen Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit und des besonderen und
strengen Artenschutzes fiir Sicherungsgebiete wird geprift, welches Gebiet in diesen
Belangen am konfliktarmsten vor dem Hintergrund der vorgesehenen Ausweisung als VRG
Sicherung ist.

Durch ein erstes Screening des VRG Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04
SG] im Rahmen der ersten Anhdrung konnten erhebliche Beeintrachtigungen der
Schutzgegenstéande des FFH-Gebiets ,Westlicher Hegau® (Nr. 8218-341) infolge einer
direkten Flacheninanspruchnahme (rd. 2.350 m?) der Lebensstatte des GroRen Mausohrs
festgestellt werden. Die betroffene Flache wurde vorsorglich im Vorfeld der vorliegenden
Prifung herausgenommen.

Ebenenspezifische Natura 2000-Prifung

Das vorliegende VRG Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] grenzt im
Westen an das FFH-Gebiet ,Westlicher Hegau“ (Nr. 8218-341).

Eine ebenenspezifische Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit ist erforderlich.

Sonstige Ausweisungen im betroffenen Teil des Natura 2000-Gebietes / Umfeld

- NSG ,Binninger Ried" (rd. 55 m W) (Mosaik aus Feucht- und Intensivwiesen,
Extensivweiden, Ruderalfluren, Réhrichte, Hochstaudengesellschaften, Lebensraum fir
bedrohte Vogelarten) rd. 80m W

- LSG ,Hegau“ (Lage vollstéandig innerhalb)
- 1 Rotbuche (Naturdenkmal) (Rd. 260 m SW)

- Gesetzlich geschitzte Offenlandbiotope: 2 ,Streuwiesen, Seggen- und binsenreiche
Nasswiesen” (rd. 40 m N und weitere); 10 ,Feldhecken, Feldgehélze” (rd. SO
angrenzend und weitere); ,Geblische und naturnahe Walder trockenwarmer Standorte”
(rd. 230 m N); ,Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwalder” (rd. 110 m N); ,Quellbereiche,
natUrliche und naturnahe Bereiche flieRender Binnengewasser” (rd. 220 m N); Trocken-
und Magerrasen, Wachholder- Zwergstrauch- und Ginsterheide” (rd. 140 m N)

- Waldbiotope: 2 ,Waldrand am Ertenhag N Seeweiler” (rd. 80 m W); 2 ,Abbruchkanten
SO Binninger Ried" (Gebusche und naturnahe Walder trockenwarmer Standorte) (S
angrenzend); 2 ,NSG ,Binninger Ried" — Sukzession® (rd. 250 m SW)

- Magere Flachland-M#hwiesen, SO angrenzend sowie weitere im Abstand von >170m

FFH-Lebensraumtypen, Lebensstatten sowie Arten im geplanten Abbaugebiet und im
potenziellem Wirkraum

FFH-Gebiet , Westlicher Hegau® (MaP 2016, kart. 2011-2015)

FFH-Lebensraumtypen

- LRT Waldmeister- Buchenwald (W angrenzend); charakteristische Art: Grol3es Mausohr
(RL BW 2)

- LRT Magere Flachland-Mahwiesen (rd. 100 m W, feuchte Auspragung);
charakteristische Arten: Kurzfliigelige Schwertschrecke (RL BW 2; Weil3storch (RL BW
V; Nahrungsraum)

Lebensstatten/ Arten:

- Lebensstatte Schmale Windelschnecke, 24 Artnachweise (geringster Abstand rd. 80 m
SW)

- Lebensstatte Bauchige Windelschnecke, 24 Artnachweise (geringster Abstand rd. 80 m
swW)

- Lebensstatte Grol3es Mausohr (westlich angrenzend)

Engen (Welschingen, Ertenhag) KN —04 SG
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Kurzbeschreibung der Vorhabenflache

- Madgliches Sicherungsgebiet fir Kiese (sandig)

- Aktuelle Landnutzung und Strukturen: Laub- und Nadelwald, Laubwald
unterschiedlichen Alters, darunter rd. 20 ha etwa 120j. Buchen-Buntbaummischwald
(sudostlicher Teil); Still- und FlieRgewdasser (Riedgraben, Reutebach, Miihlebach sowie
weitere Zuflisse) im Umfeld, geringster Abstand rd. 40 m)

Darlegung Erhaltungsziele fur potenziell betroffene Natura 2000-Schutzgegenstéande
mit Bezug zum Vorhabenraum / Umfeld

FFH-Gebiet , Westlicher Hegau*

- Lebensstatte GrolRes Mausohr (vgl. MaP, 2017): Erhaltung von grof3flachigen Laub-
und Laubmischwéldern mit einem ausreichenden Anteil an Bestdnden mit geringer
Strauch- und Krautschicht, wie Buchenhallenwalder; Erhaltung des raumlichen
Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten sowie Erhaltung von funktionsfahigen
Flugrouten entlang von Leitlinien, auch im Hinblick auf die Vermeidung von
Kollisionsgefahren sowie Licht- und Larmemissionen

- Lebensstatten Schmale Windelschnecke sowie Bauchige Windelschnecke (vgl.
MaP, 2017): Erhaltung eines fur die Art ginstigen Grundwasserspiegels zur
Gewahrleistung einer ausreichenden Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten;
Erhaltung von besonnten bis maRig beschatteten, wechselfeuchten bis nassen,
gehoélzarmen Niedermooren und Stmpfen, auf kalkreichen, néahrstoffarmen bis maRig
nahrstoffreichen Standorten (...); Erhaltung einer an die Anspriiche der Art angepassten
Pflege, insbesondere im Hinblick auf Mahdzeitpunkt sowie die Vermeidung von
Bodenverdichtung und Eintragen

- LRT Waldmeister- Buchenwalder (vgl. FFH-VO, RP Freiburg, 2018): Erhaltung der
frischen bis méaRig trockenen, basenreichen bis oberflachlich entkalkte Standorte

- LRT Magere Flachland — Mahwiesen (vgl. FFH-VO, RP Freiburg, 2018): Erhaltung von
maRig nahrstoffarmen bis maRig nahrstoffreichen sowie mafig trockenen bis mafig
feuchten Standorten

Mogliche Auswirkungen der Planung auf Lebensraumtypen/Arten; potenzielle
Beeintrachtigungen der Schutzziele

FFH-Gebiet , Westlicher Hegau*:

- Lebensstatte Grof3en Mausohrs (westlich angrenzend): erhebliche Beeintrdchtigungen
durch betriebsbedingte akustische / optische Stérungen / Licht im Nahbereich des
Untersuchungsgebiets mdglich; gleichzeitig einrichtungs-/anlagebedingt: Rodung von rd.
70 ha Wald und damit temporar potenziell Stérungen (Larm, optische Reize, Verdnderung
der Lichtverhaltnisse); Minimierungs-, KoharenzsicherungsmaRnahmen sind méglich;
dariiber hinaus ist anzunehmen, dass der Vorhabenbereich vom GroRen Mausohr als
Jagd-/Nahrungsraum genutzt wird; MaRnahmen zur Koharenzsicherung sind méglich.

- Verbundbeziehungen: Es kann angenommen werden, dass Austauschbeziehungen
zwischen den FFH-Gebietsteilen fur das GrofRe Mausohr (und ggf. weiterer Fledermaus-
arten) bestehen; fur diese liegt das geplante Abbauvorhaben in einem Raum mit wenig
Vorbelastungen, welche umflogen werden muss; MaflRnahmen der Koharenzsicherung
sind jedoch moglich

Lebensstatte Schmale Windelschnecke und Bauchige Windelschnecke:
Veranderungen des Grundwasserregimes kénnen bei Trockenabbauverfahren (nutzbare
Méachtigkeit mind. 2m oberhalb des Grundwasserspiegels) ausgeschlossen werden; beide
Arten sind zudem wenig empfindlich gegeniiber potenziellen, betriebsbedingten stofflichen
(Sediment)Eintragen; erhebliche Beeintrachtigungen kdnnen fiir diesen Aspekt bei einer
Entfernung von rd. 80 m ausgeschlossen werden

LRT Waldmeister-Buchenwalder: geringe Empfindlichkeit gegenuber stofflichen
Einwirkungen, keine erheblichen Beeintrachtigungen infolge potenziell betriebsbedingter
Stoffeintrédge zu erwarten; fir die charakteristische Art siehe Lebensstéatte GroRRes
Mausohr

- LRT Magere Flachland-Mahwiesen: geringe Empfindlichkeit gegenuber stofflichen

Engen (Welschingen, Ertenhag) KN —04 SG
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Einwirkungen, keine erheblichen Beeintrachtigungen infolge potenziell betriebsbedingter
Stoffeintrége fur den LRT mit seinen charakteristischen Arten bei einer Entfernung von rd.
100m zu erwarten

Summationswirkungen

- Neuaufschluss in bisher relativ stérungsfreiem Umfeld; keine Summationswirkungen
erkennbar

Vorschlage zu Vermeidungs- /Minimierungs- und KoharenzsicherungsmafRnahmen

Die Erarbeitung und Festlegung von Vermeidungs-, Minimierungs-, Koharenzsicherungs-
MaRRnahmen kann erst auf nachgeordneter Planungs- und Genehmigungsebene
abschlieRBend / erforderlichenfalls erarbeitet werden; beispielhaft werden aufgezeigt:

GroRes Mausohr:

- Vorbereitung des Abbaufensters/ Rodung zwischen Anfang Nov. bis Ende Februar
auRerhalb der Aktivitatszeiten des Grof3en Mausohrs

- Schutz vor Licht, Larm und optischen Reizen sowie Beibehaltung von potenziellen
Flugkorridoren durch Belassen der Vegetationsstrukturen als Vegetationsbarriere mit
entsprechendem Abstand zum Baufenster am westlichen und nérdlichen Gebietsrand des
Vorhabenbereichs

- Betriebszeiten auBerhalb der Aktivitétszeiten des Grof3en Mausohrs
- Beleuchtung der Anlagen von Lebensstétte abgewandt

- GroRraumige Aufwertung des Anteils an Waldflache in benachbarten FFH-Gebietsteilen,
der als geeignetes Jagdhabitat zur Verfliigung steht bei ausreichender Entfernung zu
Stoérquellen, (Entwicklung von Waldgebieten mit freiem Flugraum tGber dem Waldboden
bei Forderung einer entsprechende Insektendichte, Auflichten dichter Gehélzbestande,
erforderlichenfalls Erh6hung des Baumabstandes u.a.)

Abschatzung der Erheblichkeit der Auswirkungen

Erhebliche Beeintrachtigung der Schutzgegensténde, Erhaltungs- und Entwicklungsziele
des FFH-Gebiets ,Westlicher Hegau“ (Lebensstéatte GroRen Mausohr) sind aufgrund der
raumlichen Nahe zur Lebensstatte des GroRen Mausohrs nicht auszuschlief3en.

Ergebnis der ebenenspezifischen Natura 2000-Priifung

Unter Einbezug von Vermeidungs-, Minimierungs- und erforderlichenfalls Koharenz-
sicherungsmalRnahmen kann zum derzeitigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden,
dass erhebliche Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets auf ein unerhebliches Mafl3 B
reduziert werden kénnen.

Ebenenspezifische Priifung des besonderen und strengen Artenschutzes (VRG
Sicherung)

Derzeit bekannte Hinweise auf der Flache / im Umfeld:

- Verschiedene Fledermausarten im TK25-Quadranten: Wasserfledermaus(RL BW 3);
GrolRes Mausohr (RL BW 2 / D V); Kleine Bartfledermaus (RL BW 3/ D V);
Fransenfledermaus (RL BW 2) (Datenzusammenstellung Windkraftempfindliche. Arten,
LUBW, 2003-2010)

- Insektenarten: Nachweis Kurzfliigelige Schwertschrecke (RL BW 2) im 300 m Umfeld
(ASP 2018)

Weiterhin relevant:

- Innerhalb des Untersuchungsraums sind alle besonders und streng geschiitzten Arten
relevant (u.a. Waldvogelarten, Amphibienarten, Insektenarten, Fledermause, Pflanzen-
arten). lhr Vorkommen ist auf Ebene der Genehmigungsplanung zu prifen und
erforderlichenfalls Vermeidungs-/ Minimierungs-/ vorgezogene Ausgleichsmal3nahmen
festzulegen. *

- Laub- und Nadelwald / Laubwald unterschiedlichen Alters einschlieRlich jingerer und alter
Bestande, darunter rd. 20 ha etwa 120j. Buchen-Buntbaummischwald (SO Teil); (Daten der

Engen (Welschingen, Ertenhag) KN —04 SG
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Forsteinrichtung 2006)

Hinweise auf erhebliche Konflikte des Sicherungsgebiets im Zusammenhang mit
artenschutzrechtlichen Bestimmungen der 8§88 44 ff. BNatSchG

Aufgrund des langfristigen Planungshorizonts fur Sicherungsgebiete (etwa 20 — 40 Jahre)
liegen keine ausreichenden Kenntnisse zur Beurteilung relevanter Artenvorkommen vor.
Bekannte Arten sowie Biotopstrukturen mit signifikanten Hinweisen auf ein hohes
Konfliktpotenzial werden aus Vorsorgegriinden an dieser Stelle aufgezeigt. Sie sind friihzeitig
in nachfolgende Planungen einzubeziehen.

Bekannte Biotopstrukturen mit signifikanten Hinweisen auf ein hohes Konflikt-
potenzial:

Der Vorhabenbereich ist durch Laub- und Nadelwald sowie Laubwald unterschiedlichen Alters
gekennzeichnet, darunter rd. 20 ha etwa 120-jahriger Buchen-Buntbaummischwald (SO Teil),
welcher eine hohe Bedeutung fur zahlreiche potenziell relevante Arten einnimmt. Fir diese
Biotope ist ein hoher Anteil an hohlenreicher Tot- und Altholzstrukturen anzunehmen mit
besonderer Bedeutung fir viele besonders und streng geschitzte Arten (u.a. Spechte,
Waldfledermause, Tothdélzkafer). Die Strukturen deuten auf ein sehr hohes Konfliktpotenzial
mit artenschutzrechtlichen Bestimmungen geman der §8 44 ff. BNatSchG hin.

Ergebnis der ebenenspezifischen Priifung des besonderen und strengen Arten-
schutzes (VRG Sicherung)

Aufgrund der hohen artenschutzrechtlichen Konfliktlage ist bei vorgezogener
Inanspruchnahme als Vorranggebiet ein Raumordnungsverfahren mit integrierter
Prifung des besonderen und strengen Artenschutzes angezeigt, welches frihzeitig die
gegebenen Konflikte einbezieht.

Zusammenschau der Ergebnisse fir VRG Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag)
[KN-04 SG] und VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG]

Ebenenspezifische Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit

Fur das VRG Sicherung Engen-Welschingen (Ertenhag) [KN-04 SG] zeigt das Ergebnis der
ebenenspezifischen Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit, dass ausgehend vom jetzigen
Untersuchungszeitpunkt erhebliche Beeintrachtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele
(Grof3es Mausohr) durch Vermeidungs-, Minimierungs- und KohérenzsicherungsmafRnahmen
auf ein unerhebliches Maf3 herabgesetzt kdnnen. Fir das VRG Sicherung Singen (Nordost),
[KN-14 SG] ist aufgrund der Entfernung eines FFH-Gebiets > 2.000 m vom potenziellen
Abbauort keine ebenenspezifische Prifung der Natura 2000-Vertaglichkeit erforderlich.

Ebenenspezifische Prifung des besonderen und strengen Artenschutzes fir
Sicherungs-gebiete

Aufgrund des langfristigen Planungshorizonts fur Sicherungsgebiete (etwa 20 — 40 Jahre)
wird keine Beurteilung derzeitiger Artenvorkommen vorgenommen. Jedoch kann aufgrund
der gegebenen, Gber 100 Jahre alten Baume in beiden Gebieten (jeweils Teilbereiche) bereits
zum jetzigen Zeitpunkt auf Strukturen (groRer Anteil an Hohlen und Altholzstrukturen) mit
besonderer Bedeutung fiir zahlreiche streng und besonders geschitzte Arten und auf ein
damit verbundenes hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial geschlossen werden.

Aufgrund der hohen artenschutzrechtlichen Konfliktlage ist in beiden Gebieten bei
vorgezogener Inanspruchnahme als Vorranggebiet ein Raumordnungsverfahren mit
integrierter Prifung des besonderen und strengen Artenschutzes angezeigt, welches
friihzeitig die gegebenen Konflikte einbezieht.

Fazit: Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen, unter Voraussetzung der oben vorgeschla-
genen Flachenreduzierung betreffend VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG], den
beiden vorgesehenen Sicherungsgebieten hinsichtlich der ebenenspezifischen Natura 2000-
Vertraglichkeit und des besonderen und strengen Artenschutzes keine untberwindbaren
Hindernisse fiir eine Weiterverfolgung der Planung als VRG Sicherung entgegen.

In diesem Zusammenhang zeigt das VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG] keine
Betroffenheit der Natura 2000-Vertraglichkeit und ist in diesen Belangen gegeniiber dem VRG
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Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] weniger konfliktreich.

Fur die beiden VRG Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] und Singen
(Nordost) [KN-14 SG] ist nach heutigem Kenntnisstand, im Falle einer Realisierung des
Rohstoffabbaus und sofern die raumordnerische Zulassigkeit gegeben ware, mit einem hohen
Aufwand an CEF- MaRhahmen im Genehmigungsverfahren zu rechnen.

* Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenlage nur eingeschrankt Aussagen zum
Artenschutz zuldsst. Aus diesem Grund, und da auf der regionalplanerischen Ebene noch
keine genauen Angaben uber Art und Umfang des Abbaus vorliegen, konnen
artenschutzrechtliche Belange erst im Rahmen des Genehmigungsverfahrens abschliel3end
gepruft und ggf. erforderliche MaRnahmen (Vermeidung, vorgezogener Ausgleich) erarbeitet
werden (Abschichtung).

Vergleichende Bewertung der vertiefenden Prifung Natura2000-Vertrahlichkeit
sowie des besonderen und strengen Artenschutzes - 2. Anhérungsentwurf

Zusammenschau der Ergebnisse fur
= VRG Sicherung Engen-Welschingen (Ertenhag) [KN-04 SG] und
= VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG]

Ebenenspezifische Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit

Fur das VRG Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] zeigt das Ergebnis der
ebenenspezifischen Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit, dass ausgehend vom jetzigen
Untersuchungszeitpunkt erhebliche Beeintrachtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele
(Grof3es Mausohr) durch Vermeidungs-, Minimierungs- und Kohéarenzsicherungsmafnahmen
auf ein unerhebliches Mafl3 herabgesetzt konnen. Fir das VRG Sicherung Singen (Nordost)
[KN-14 SG] ist aufgrund der Entfernung eines FFH-Gebiets > 2.000 m vom potenziellen
Abbauort keine ebenenspezifische Priifung der Natura 2000-Vertaglichkeit erforderlich.

Ebenenspezifische Prifung des besonderen und strengen Artenschutzes fir
Sicherungs-gebiete

Aufgrund des langfristigen Planungshorizonts fur Sicherungsgebiete (etwa 20 — 40 Jahre)
wird keine Beurteilung derzeitiger Artenvorkommen vorgenommen. Jedoch kann aufgrund
der gegebenen, Giber 100 Jahre alten Baume in beiden Gebieten (jeweils Teilbereiche) bereits
zum jetzigen Zeitpunkt auf Strukturen (grof3e Anzahl an Hoéhlen und Altholzstrukturen) mit
besonderer Bedeutung fur zahlreiche streng und besonders geschitzte Arten und ein damit
verbundenes hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial geschlossen werden. Dieses
ware im Falle einer Realisierung des Abbaus friihzeitig in die Planungen einzubeziehen.

Fazit:

Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen, unter Voraussetzung der oben vorgeschlagenen
Flachenreduzierung betreffend VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG], den beiden
vorgesehenen Sicherungsgebieten hinsichtlich der ebenenspezifischen Natura 2000-
Vertraglichkeit und des besonderen und strengen Artenschutzes keine uniberwindbaren
Hindernisse fur eine Weiterverfolgung der Planung als VRG Sicherung entgegen.

Jedoch zeigt das VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG] keine Betroffenheit der Natura
2000-Vertraglichkeit und ist in diesen Belangen gegeniiber dem VRG Sicherung Engen-
Welschingen (Ertenhag) [KN-04 SG] weniger konfliktreich.

Fur die beiden VRG Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] und Singen
(Nordost) [KN-14 SG] ist jedoch nach heutigem Kenntnisstand mit einem hohen Aufwand an
CEF- MalRnahmen im Genehmigungsverfahren zu rechnen.

Engen (Welschingen, Ertenhag) KN —04 SG
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Standortgemeinde Hohenfels

Landkreis Konstanz

GroRRe der Flache 13 ha

LGRB-ID (Gewinnungsstelle) --

Aktuelle Nutzung Landwirtschaft: vollstéandig Ackerland

Rohstoff Kiese, sandig

Abbauform Trockenabbau, ggf. kombinierter Trocken-
/Nassabbau

Status im TRP 2005 VRG (Sicherung)

Naturraum 3.1: Nordosthegauer
Bergland/Oberschwabisches Hiigelland

GebietsUbersicht

N AN

Abgrenzungsvorschlage

[:::::::} Vorranggebiet fir den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen

FELLELE

: ‘_ Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)

bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)

g IMeter
0 100 200 400

Mafdstab 1 : 20.000

Hohenfels (Liggersdorf, Heide) KN - 05 SG
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fiir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wirde zunachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hatte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefihrt werden, die einen spéateren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Hohenfels (Liggersdorf, Heide) KN - 05 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 - -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
W/M: ca. 300m (Liggersdorf)

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im Auf3enbereich < 300m (ca. 190m)

Bevélkerung und Gesundheit - Siedlungsnaher Freiraum = 300m - < 750m
des Menschen - Nordlich angrenzend Wanderweg

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im Au3enbereich < 300m (ca. 190m)

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 - --

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu erheblichen negativen
Auswirkungen fir das Schutzgut Pflanzen, Tiere
und biologische Vielfalt.

- Naturdenkmals im Wirkungsraum

Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
vorhandener und/oder zu entwickelnder Biotope
durch Erschitterungen, Verlarmung, Schadstoff- und
Staubemissionen kann nicht ausgeschlossen
werden

Boden Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Bodentyp: MaRig tief und tief entwickelte
Parabraunerde, stellenweise schwach erodiert sowie
mit Vergleyung im nahen Untergrund

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Béden mit hoher - sehr
hoher Leistungs- und Funktionsfahigkeit im
Naturhaushalt, (Ausgleichskorper im
Wasserkreislauf sehr hoch, Filter- und
Puffervermdgen hoch, Gesamtbewertung hoch)

Hohenfels (Liggersdorf, Heide) KN - 05 SG
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Wasser

Auswirkungen der Planung

+ 0 -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden besonders
erheblichen negativen Umweltauswirkungen:

- Beeintrachtigung von Oberflichengewassern
durch Veranderungen der Gewasserstruktur bzw.
des Gewasserhaushalts: Der Selgetsweiler
Graben verlauft durch das Sicherungsgebiet

Klima und Luft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Landschaft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Kultur- und Sachguter

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Wechselwirkungen

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es inshesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser.

Kumulative Wirkungen

keine

Einstufung der Umweltkonflikte

konfliktreiches
Vorranggebiet

Vorranggebiet mit
Konflikten

Konfliktarmes Vorranggebiet

Ergebnis der Umweltpriifung

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich mit mittleren

Umweltauswirkungen verbunden.

Anderungen wiahrend des Planungsprozesses und Einstufung

Keine weitere Anderung des Gebietszuschnitts im 2. Anhérungsentwurf.

Hohenfels (Liggersdorf, Heide) KN - 05 SG
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Vertiefte ebenenspezifische Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeitsowie des
besonderen und strengen Artenschutzes (2. Anhdrungsentwurf)

NATURA 2000 -)

Keine Betroffenheit -

Besonderer und strenger Artenschutz

Aufgrund der bestehenden Datenlage wird davon ausgegangen, dass eine
mdgliche Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der 8§ 44 ff.
BNatSchG durch entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-
MaRnahmen vermieden werden kann.

Prifung moglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der
§8441ff BNatSchG und ggf. erforderlicher Vermeidungs-, Minimierungs-,
vorgezogener Ausgleichsmafinahmen (CEF) im Rahmen der spéteren
Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Weitere Ausfiuihrungen zum Gebiets- und Artenschutz im nachfolgenden Steckbrief

Hinweise zur spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

- Die weitere Siedlungsentwicklung und der zukinftige Rohstoffabbau sollten
aufeinander abgestimmt werden, insbesondere auch im Hinblick auf wohngenutzte
Gebé&ude im Aul3enbereich.

- Die konkrete Priifung und Bewaéltigung etwaiger immissionsschutzrechtlicher Konflikte
durch einen Abbau und ggf. erforderlicher emissionsmindernder Maf3hahmen ist
Gegenstand der spateren Planungs-/Genehmigungsebene. Die Frage der
immissionsschutzrechtlichen Konfliktbewaltigung sollte jedoch friihzeitig gepriift und
geklart werden.

- Madgliche Auswirkungen auf das 6stlich benachbarte Naturdenkmal ,Kiesgrube
Bischoff" sind in der spateren Vorhabens- und Genehmigungsplanung vertiefend zu
betrachten, geeignete Vermeidungs- und Minimierungs- und Entwicklungsmaflnahmen
im rAumlich funktionalen Verbund aufzuzeigen.

- Maogliche Auswirkungen auf Grund- und Oberflachenwasser sind im spateren
Genehmigungsverfahren tiefergehend zu betrachten.

- Der Standort befindet sich aufRerhalb eines Wasserschutzgebietes (WSG), liegt
jedoch fiur einen Nassabbau sehr ungiinstig innerhalb einer schmalen Wasserrinne,
aus der der Tiefbrunnen Brihl in Liggersdorf sein Grund- bzw. Trinkwasser erhdlt. Im
Sinne eines vorbeugenden Grund- und Trinkwasserschutzes sollte von einem
Nassabbau Abstand genommen werden (Hinweis LRA Konstanz).

- Die Anbauverbotszone von 15 m zur Kreisstral3e, sowie ein Gewasserrandstreifen um
den Selgetsweiler Graben von 10 m Breite sind freizuhalten.

- Das Gebiet wurde einer vertiefenden ebenenspezifischen Prifung der Natura2000-
Vertraglichkeit sowie des besonderen und des strengen Artenschutzes unterzogen
(siehe Steckbrief im Umweltbericht).

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine voraussichtlich erheblichen
Beeintrachtigungen/ Betroffenheiten von Natura2000 erkennbar.

- In einer spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung sind Untersuchungen hinsichtlich
einer mdglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der 8§ 44 ff.
BNatSchG und ggf. erforderlicher Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogener
AusgleichsmaRnahmen (CEF) durchzufihren.

Hohenfels (Liggersdorf, Heide) KN - 05 SG
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Standortgemeinde Hohenfels
Landkreis Konstanz
Grole der Flache rd. 13 ha

LGRB-ID (Gewinnungsstelle)

Aktuelle Nutzung

Landwirtschaft: weitestgehend Ackerland, im
sudlichen Grenzbereich Gehélzstrukturen

Rohstoff Kiese
Status im TRP 2005 VRG (Sicherung)
Naturraum 3.1: Nordosthegauer

Bergland/Oberschwébisches Hiigelland

Untersuchungszusammenhang

Das vorgesehene Vorranggebiet zur Sicherung Hohenfels (Liggersdorf, Heide) [KN-05 SG]
wird einer vertieften ebenenspezifischen Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit und des
besonderen und strengen Artenschutzes unterzogen. Dabei erfolgt die Prifung anhand der
Methodik fir VRG Abbau, um auch die potenzielle Eignung des Gebietes als VRG Abbau

feststellen zu kénnen.

Gebietstlibersicht

B
-1r i

L ) QOW‘( ‘

1’554}‘
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D Untersuchungsgebuet
M Vorranggebiet Abbau
[252<] Vorranggebiet Sicherung

Abgrenzungsvorschlage

[ZZ2] vorranggebiet fur den Abbau oberfidchennaher Rohstoffe
Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen

....... { Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)

| et 1 bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)

Hohenfels (Liggersdorf, Heide)
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Ebenenspezifische Natura 2000-Prifung

Das Untersuchungsgebiet Hohenfels (Liggersdorf, Heide) [KN-05 SG] liegt mehr als 2.500
m entfernt von Natura 2000-Gebietsflachen, umgeben von einem reich strukturierten
Nutzungsmosaik an Wald-Offenland-Flachen.

Eine Prufung der Natura 2000-Vertraglichkeit ist nicht erforderlich.

Sonstige Schutzausweisungen im Umfeld

- Flachenhaftes Naturdenkmal ,Ehemalige Kiesgrube Bischoff* dstlich angrenzend

Kurzbeschreibung der Vorhabenflache und Lage

- Das Gebiet ist als moglicher Neuaufschluss zu werten; die dstlich angrenzende ehemalige
Kiesgrube Bischoff wurde bereits 1986 als Naturdenkmal ausgewiesen

- Aktuelle Landnutzung und Strukturen: strukturarmes Ackerland
- rund 40m ndrdlich verlauft ein FlieRgewasser in ostwestliche Richtung; Stillgewéasser sind
angrenzend in der ehemaligen Kiesgrube vorhanden

Ebenenspezifische Priufung des besonderen und strengen Artenschutzes

Derzeit bekannte Hinweise auf der Flache / im Umfeld:

- Rotmilan-Vorkommen im TK-25-Quadranten: Rotmilan (RL D V) (Datenzusammenstellung
Windkraftempfindliche. Arten, LUBW 2013)

- Fledermausvorkommen im TK-25-Quadranten: Grof3es Mausohr (RL BW 2 / D V)
(Datenzusammenstellung Windkraftempfindliche. Arten, LUBW, 2012)

Weiterhin relevant:

Innerhalb des Untersuchungsraums sind alle besonders und streng geschuitzten Arten relevant
(u.a. ggf. Feldvogelarten des strukturarmen Offenlands, Insektenarten, Pflanzenarten). lhr
Vorkommen ist auf Ebene der Genehmigungsplanung zu prifen und erforderlichenfalls
Vermeidungs-/ Minimierungs-/ vorgezogene Ausgleichsmal3nahmen festzulegen. *

Mogliche Auswirkung des Vorhabens auf artenschutzrechtliche Bestimmungen der 8§
44 ff. BNatSchG

Die veralteten Daten zu Fledermaus- und Rotmilanvorkommen im TK 25-Quadranten besitzen
nur eingeschrankt Aussagekraft und kénnen daher allenfalls Hinweise auf ein mdgliches
Vorkommen dieser Arten geben. Fir den Untersuchungsraum sind aufgrund der strukturarmen
Ackerlandauspragung keine besonderen Qualitdten als Jagd-/Nahrungsraum fir
Fledermausarten gegeben; potenzielle Leitstrukturen sind nicht erkennbar;

Fur den Rotmilan und fur weitere Greifvogelarten besitzt der Untersuchungsraum als Jagd-
/Nahrungsraum Potenziale; aufgrund der attraktiven Nahrungsraumausstattung des Umfelds
kann eine essentielle Bedeutung als Nahrungs-/Jagdhabitat fir diese mdglicherweise
betroffene Arten jedoch ausgeschlossen werden.

Mégliche Vorkommen der genannten Arten und ggf. weitere streng und besonders geschiitzte
Arten sind spatestens auf der Ebene der Genehmigungsplanung zu prifen und
erforderlichenfalls Vermeidungs-/ Minimierungs- / vorgezogene Ausgleichsmaflinahmen festzu-
legen. *

Mdégliche Minimierungs-, Vermeidungs-, CEF-MaRnahmen

Die Erarbeitung und Festlegung von ggf. erforderlichen Vermeidungs-, Minimierungs-, CEF-
MaRnahmen kann erst auf nachgeordneter Planungs- und Genehmigungsebene auf Grundlage
der Ermittlung des tatsachlichen Artenvorkommens erfolgen.

Hohenfels (Liggersdorf, Heide) KN - 05 SG
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Ergebnis der ebenenspezifischen Priifung des besonderen und strengen Arten-
schutzes (VRG Sicherung)

Aufgrund der bestehenden Datenlage wird davon ausgegangen, dass eine mdgliche
Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der 88 44 ff. BNatSchG durch
entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-MalBnahmen vermieden werden
kann. *

* Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenlage nur eingeschrankt Aussagen zum Artenschutz
zulasst. Aus diesem Grund, und da auf der regionalplanerischen Ebene noch keine genauen
Angaben tber Art und Umfang des Abbaus vorliegen, kénnen artenschutzrechtliche Belange erst
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens abschlieend geprift und ggf. erforderliche
MaRnahmen (Vermeidung, vorgezogener Ausgleich) erarbeitet werden (Abschichtung).

Hohenfels (Liggersdorf, Heide) KN - 05 SG
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Standortgemeinde Muhlingen

Landkreis Konstanz

GrolRe der Flache 6 ha

LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8120-3

Aktuelle Nutzung Landwirtschaft: weitestgehend Ackerland
Rohstoff Kiese, sandig

Abbauform Trockenabbau

Status im TRP 2005 nicht ausgewiesen (neu)

Naturraum 3.1: Nordosthegauer

Bergland/Oberschwébisches Hiigelland

GebietsUbersich_t

AN
J N

Abgrenzungsvorschlage

@ Vorranggebiet fiur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

Svsmmnmy

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen
. __ Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)
bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)

[ LT IMeter
0 100 200 400

Mafistab 1 : 20.000

Mihlingen (Zoznegg) KN —09 SG
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wiirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fiir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wirde zunéachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hatte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefihrt werden, die einen spéateren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Mihlingen (Zoznegg) KN =09 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzguter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 - -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
W/M: > 300m (ca. 430m Zoznegg, ca. 670m
Hoppetenzell)

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im Auf3enbereich = 100m - < 300m (ca. 260m
Wolfholzer Hof)

Bevolkerung und Gesundheit - Siedlungsnaher Freiraum = 300m - < 750m

des Menschen - Waldflachen (westlichen Randbereich)
Erholungswald Stufe 2

- Wanderweg am 6stlichen Rand
Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht

voraussichtlich zu folgenden besonders
erheblichen negativen Umweltauswirkungen:

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im Aul3enbereich > 300m Waldflachen
Erholungswald Stufe 2

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden besonders
erheblichen negativen Auswirkungen fur das
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt:

- Verlust von Kerngebieten/Trittsteinen des
Regionalen Biotopverbunds (> 3 ha)

- Verlust von Biotopen 833 LNatSchG BW (< 3 ha)

In der Wirkzone:

- Kerngebiete /Trittsteinen des Regionalen
Biotopverbunds (> 3 ha)

- FFH-Lebensraumtypen (Magere Flachland-
Mahwiesen) in Wirkzone (<50 m)

Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
vorhandener und/oder zu entwickelnder Biotope
durch Erschitterungen, Verlarmung, Schadstoff- und
Staubemissionen kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweis zur Betroffenheit von Arten und natirlichen
Lebensraumen nach 8§ 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG:

FFH- LRT Magere Flachland-M&hwiesen in der
Wirkzone; Inanspruchnahme eines Lebensraum-typs
von gemeinschaftlichem Interesse durch das

Muhlingen (Zoznegg) KN —09 SG
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Vorhaben. Eine vertiefte Untersuchung und ggf. das
Erfordernis der Kompensation eines
Umweltschadens ist im Rahmen der
Genehmigungsplanung zu prufen.

Boden Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Bodentyp: Pararendzina z.T. verbraunt

Wasser Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Klima und Luft Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Landschaft Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Beeintrachtigungen im Bereich bedeutsamer
Landschaftsraume:

- Das Sicherungsgebiet liegt in einem weitgehend
unzerschnittenen Raum > 9 — 16 km?

Kultur- und Sachguter Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Wechselwirkungen Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es insbesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser.

Kumulative Wirkungen

keine

Einstufung der Umweltkonflikte

konfliktreiches Vorranggebiet mit Konfliktarmes Vorranggebiet
Vorranggebiet Konflikten

Ergebnis der Umweltprifung

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich mit mittleren
Umweltauswirkungen verbunden.

Muhlingen (Zoznegg) KN —09 SG
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Anderungen wiahrend des Planungsprozesses und Einstufung

Im Rahmen der 1. Anhérung wurde vom derzeitigen Abbaubetreiber angeregt das in der
1. Anhérung ausgewiesene Sicherungsgebiet KN-09 SG Mihlingen (Zoznegg) in einem
Teilbereich in nérdliche Richtung zu erweitern bzw. zu arrondieren. Aus naturschutz-
fachlicher Sicht stehen diesem Vorschlag keine uniiberwindbaren Hinderungsgriinde
gegeniber - ebenso stehen keine anderen regionalplanerischen Festlegungen diesem

Vorschlag entgegen.

Aufgrund der vorgenannten Punkte wurde das potenzielle Sicherungsgebiet als Vorschlag
fur den 2. Anhérungsentwurf um ca. 2 ha vergréRert. Das Gebiet in Mihlingen kann
langfristig einen wichtigen Beitrag zur weiteren Rohstoffversorgung der Region leisten
(auch unter Berucksichtigung der Bedarfsbilanz).

1. Anhérungsentwurf (Stand: 08.11.2018)
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2. Anhérungsentwurf (Stand: 17.02.2020)
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Vertiefte ebenenspezifische Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeitsowie des
besonderen und strengen Artenschutzes (2. Anhérungsentwurf)

Natura2000 - Ergebnis der ebenenspezifischen Priifung

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-

Gebietes sind nicht anzunehmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist keine FFH-Vertraglichkeitspriifung auf
Ebene der Genehmigungsplanung, vorbehaltlich der behérdlichen Entscheidung,

erforderlich

Besonderer und strenger Artenschutz — Abschatzung der Erheblichkeit der

Auswirkungen

Aufgrund der bestehenden Datenlage wird davon ausgegangen, dass eine
mdgliche Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der 8§ 44 ff.
BNatSchG durch entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-

MaRnahmen vermieden werden kann.

In einer spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung sind Untersuchungen
hinsichtlich einer méglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen
der 88 44 ff. BNatSchG und ggf. erforderlicher Vermeidungs-, Minimierungs-,
vorgezogener AusgleichsmalZnahmen (CEF) durchzufiihren

Weitere Ausfihrungen zum Gebiets- und Artenschutz im nachfolgenden Steckbrief

Muhlingen (Zoznegg) KN —09 SG
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Hinweise zur spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

- Die weitere Siedlungsentwicklung und der zukinftige Rohstoffabbau sollten
aufeinander abgestimmt werden, insbesondere auch im Hinblick auf wohngenutzte
Gebé&ude im Aul3enbereich.

- Hinweis zur Betroffenheit von Arten und nattrlichen Lebensraumen nach § 19 Abs. 2
und 3 BNatSchG:

FFH- LRT Magere Flachland-M&hwiesen in der Wirkzone; Inanspruchnahme eines
Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse durch das Vorhaben. Eine vertiefte
Untersuchung und ggf. das Erfordernis der Kompensation eines Umweltschadens ist
im Rahmen der Genehmigungsplanung zu prifen.

- Im Abbaugebiet ist moglicherweise mit archadologischen Bodendenkmalen zu rechnen.
In der spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung ist eine vorlaufende Prospektion
erforderlich.

- Es sollte gepruft werden, ob die Waldflachen ausgespart werden kdnnen, da die
Hauptflache im Offenland liegt (Hufeisenform).

- Fir einen Abbau sind Waldumwandlungen nach 8 11 LWaldG und evtl. nach § 9
LWaldG fur die Anlagen zu prifen.

- Das Gebiet wurde einer vertiefenden ebenenspezifischen Prifung der Natura2000-
Vertraglichkeit sowie des besonderen und des strengen Artenschutzes unterzogen
(siehe Steckbrief im Umweltbericht).

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes
sind nicht anzunehmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist keine FFH-
Vertraglichkeitsprifung auf Ebene der Genehmigungsplanung, vorbehaltlich der
behordlichen Entscheidung, erforderlich

- In einer spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung sind Untersuchungen hinsichtlich
einer moglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der 8§ 44 ff.
BNatSchG und ggf. erforderlicher Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogener
AusgleichsmalRnahmen (CEF) durchzufihren.

Muhlingen (Zoznegg) KN —09 SG
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Standortgemeinde Mihlingen
Landkreis Konstanz
Grol3e der Flache rd. 4 ha
LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8120-3

Aktuelle Nutzung

Ackerland, an Grenzen Geholzstrukturen

Rohstoff Kiese, sandig
Status im TRP 2005 nicht enthalten (neu)
Naturraum 3.1: Nordosthegauer Bergland/

Oberschwabisches Hugelland

Untersuchungen im Planungsprozess

feststellen zu kénnen.

Das VRG Sicherung Miuhlingen (Zoznegg)
ebenenspezifischen Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit und des besonderen und
strengen Artenschutzes unterzogen. Das Gebiet wird nach der Methodik fur VRG Abbau
untersucht, um auch seine potenzielle Eignung als Vorranggebiet fiir den Abbau von Kiesen

Daruber hinaus wird ein Erweiterungsvorschlag (siehe Skizze unten), welcher nicht
Gegenstand des ersten Anhoérungsentwurfs war, mit in die Untersuchungen einbezogen.

[KN-09 SG] wird einer vertieften

Gebietslibersicht

Gebletskullsse der 1. Anhorung (vor Anpassungen)

D Untersuchungsgeblet
REE Vorranggebiet Abbau

genehmigte Abbauflache

v/ FFH- Gebiet

; Y / ®
§ Al e
j ] &:_;43-' 3_-:5?’;%; I8
5690 e f 2
R " A | elste,
ol Y LR e

E Er\nreiterungsvorschlag
m Vorranggebiet Abbau

q Vorranggebiet Sicherung

\fx

genehrnlgte Abbaufliche | | gesetzl. geschitztes

7/ FFH - Gebiet

Biotop
Regional bedeutsamer
Kernraum Biotopverbund
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Ebenenspezifische Natura 2000-Prifung

Das Untersuchungsgebiet liegt rund 80m siidostlich des FFH-Gebiets ,Ostlicher Hegau
und Linzgau® (Nr. 8119341).

Eine ebenenspezifische Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit ist erforderlich.

Ebenfalls im Einflussbereich des FFH-Gebietes befindet sich im Siiden angrenzend das
Vorranggebiet fir den Abbau von Kiesen Mihlingen (Zoznegg) [KN-11 AG] mit rd. 4 ha.
sudostlich des Gebiets liegen zudem bereits genehmigte Abbauflachen der Kies- und
Sandgrube Miuhlingen Zoznegg (rd.11 ha). Rd. 600m sudlich liegt das geplante
Vorranggebiet fir den Abbau von Kiesen Stockach (Hoppetenzell) [KN-19 AG] mitrd. 17 ha
als auch weitere genehmigte Abbauflachen mit insgesamt rd. 12 ha.

Sonstige Gebietsausweisungen im betroffenen Teil des Natura 2000-Gebiets / Umfeld

Bisher vorgesehene Vorhabenflache

- Gesetzlich geschutzte Offenlandbiotope: Feldgeholze O Hoppetenzell 1l (im Norden
angrenzend), Halbtrockenrasen O Hoppetenzell (im Westen), Feldgehdlze O
Hoppetenzell Il ca. 80 m nérdlich, Nasswiesen O Hoppetenzell (ca. 90m nordwestlich),
Nasswiese ,Rauwiese” SW Zoznegg (rd. 110 m norddstlich)

- Gesetzlich geschutztes Waldbiotop ,Feuchtwald am Mihlb&chle* (ca. 140 m SW)
- Kernraum des Regionalen Biotopverbunds (feucht, Lage teilweise innerhalb)

Gebietsausweisungen im vorgeschlagenen Erweiterungsteil des Betreibers

- Gesetzliche geschitzte Offenlandbiotope: ,Feldgehdlze O Hoppetenzell I* (innerhalb),
Halbtrockenrasen O Hoppetenzell | (iberwiegend innerhalb)

- Regionalbedeutsamer Kernraum Regionaler Biotopverbund (teilweise innerhalb)

FFH-Lebensraumtypen, Lebensstatten sowie Arten im geplanten Abbaugebiet und im
potenziellem Wirkraum

FFH-Gebiet , Ostlicher Hegau und Linzgau* (MaP 2017; kart. 2012-2016)
Lebensraumtypen:

- Magere Flachland-Mé&hwiesen (rund 240m nordwestlich)

Lebensstatten/ Arten:

- Lebensstatte Schmale Windelschnecke, 1 Arthachweis (rund 300m nordwestlich)

Kurzbeschreibung der Vorhabenflache

- Vorranggebiet Sicherung fur den Trockenabbau von Kies einschlie3lich Erweiterungs-
vorschlag durch Betreiber

Mihlingen (Zoznegg) KN —09 SG
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Aktuelle Landnutzung und Strukturen:

- Bisherige Flache: Acker (zentraler Teil), Waldrander (westlich), Grinland (nordéstlich);
keine Still- und FlieRgewasser innerhalb oder im naheren Umfeld

- Erweiterungsvorschlag Betreiber: Uberwiegend Griinland, kleiner Anteil Acker, Laub-
und Nadelwald (rd. 0,3 ha randlich), Gehdlze

Darlegung Erhaltungsziele fiir potenziell betroffene Natura 2000-Schutzgegenstande
mit Bezug zum Vorhabenraum / Umfeld

FFH-Gebiet , Ostlicher Hegau und Linzgau“

- Magere Flachland-Mé&hwiesen:
keine mit Bezug zum Vorhabenraum
- Schmale Windelschnecke
keine mit Bezug zum Vorhabenraum

Mogliche Auswirkungen der Planung auf Lebensraumtypen/Arten; potenzielle
Beeintrachtigungen der Schutzziele

- Es sind keine Schutzgegensténde der Natura 2000-Gebiete durch Flachenentzug direkt
betroffen

- Aufgrund der vorherrschenden Strukturen / Entfernung sind keine Beeintrachtigungen der
Schutz- und Erhaltungsziele zu erwarten.

Summationswirkungen

- nicht erkennbar

Vorschlage zu Vermeidungs- /Minimierungs- und KoharenzsicherungsmalRnahmen

- nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich

Abschéatzung der Erheblichkeit der Auswirkungen / Ergebnis

Erhebliche Beeintrachtigung der Schutzgegenstande, Erhaltungs- und Entwicklungsziele
des FFH-Gebiets ,Ostlicher Hegau und Linzgau* (LRT Magere Flachlandmahwiesen,
Lebensstatte der Windelschnecke) aufgrund der Entfernung und der gegebenen Strukturen
nicht zu erwarten.

Ergebnis der ebenenspezifischen Natura 2000-Prifung

Nach gegenwartigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass vom
Vorhaben keine erhebliche Beeintrachtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des / der | o
oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht.

Ebenenspezifische Priifung des besonderen und strengen Artenschutzes

Derzeit bekannte Hinweise auf der Flache / im Umfeld:

- Verschiedene Fledermausarten im TK-Quadranten: GroRes Mausohr (RL BW 2 / D V),
Fransenfledermaus (RL BW 2); GroRer Abendsegler (RL BW geféhrdete, wandernde Art
/ D V); Zwergfledermaus (RL BW 3); (Datenzusammenstellung Windkraftempfindliche.
Arten, LUBW, 2010-2014)

Weiterhin relevant:

Innerhalb des Untersuchungsraums sind alle besonders und streng geschitzten Arten

relevant (u.a. Amphibienarten, Insektenarten, Pflanzenarten, Vogelarten, Pflanzenarten). Ihr

Vorkommen ist auf Ebene der Genehmigungsplanung zu prifen und erforderlichenfalls sind

Vermeidungs-/ Minimierungs-/ vorgezogene AusgleichsmalRnahmen festzulegen. *

Muhlingen (Zoznegg) KN —09 SG
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Moégliche Auswirkung des Vorhabens auf artenschutzrechtliche Bestimmungen der
88 44 ff. BNatSchG

Die veralteten Daten zu Fledermausvorkommen im TK 25-Quadranten besitzen nur ein-
geschrankt Aussagekraft. Durch den Verlust der Geholze/Wald und Grinlandstrukturen ist
potenziell ein Verlust von Sommerquartieren/ Jagdgebieten von Fledermausarten mdglich.
Zudem koénnen Jagdgebiete/Flugrouten am Rand des Untersuchungsgebiets (Waldrand,
Gehdolze) betriebsbedingt potenziell gestért werden.

Mdogliche Vorkommen der genannten Arten und ggf. weitere streng und besonders geschitzte
Arten sind auf der Ebene der Genehmigungsplanung zu prifen und erforderlichenfalls
Vermeidungs-/ Minimierungs- / vorgezogene AusgleichsmafRnahmen festzulegen. *

Moégliche Minimierungs-, Vermeidungs-, CEF-MalBnahmen

Die Erarbeitung und Festlegung von Vermeidungs-, Minimierungs-, Kohéarenzsicherungs-
MaRBnahmen kann erst auf nachgeordneter Planungs- und Genehmigungsebene
abschlieBend / erforderlichenfalls erarbeitet werden; beispielhaft werden aufgezeigt:

- Vorbereitung des Abbaufensters/ Rodung zwischen Anfang Nov. bis Ende Februar

- im Falle vorkommender Fledermausarten in angrenzenden Bereichen: Abbauzeiten
auBerhalb der Aktivitatszeiten

- im Falle des Vorkommens von Fledermaussommerquartieren innerhalb des Planungs-
raums: Installation von Fledermauskastengruppen in geeignetem Quartierwald und
raumlicher Nahe durch Festschreibung einer bedarfsgerechten zeitlichen Entflechtung von
CEF-MalRnahmenumsetzung im Landschaftspflegerischen Begleitplan

- Aufwertung benachbarter, vorhandener Waldstrukturen fir Fledermause, Végel und ggf.
Vertreter weiterer relevanter Artengruppen

Ergebnis der ebenenspezifischen Prifung des besonderen und strengen
Artenschutzes

Aufgrund der bestehenden Datenlage wird davon ausgegangen, dass eine mdgliche
Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der 88 44 ff. BNatSchG durch B
entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-MalRnahmen vermieden werden
kann.

* Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenlage nur eingeschrankt Aussagen zum Artenschutz zuléasst. Aus
diesem Grund, und da auf der regionalplanerischen Ebene noch keine genauen Angaben tber Art und Umfang
des Abbaus vorliegen, kénnen artenschutzrechtliche Belange erst im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
abschlieRend gepruft und ggf. erforderliche MalRnahmen (Vermeidung, vorgezogener Ausgleich) erarbeitet

werden (Abschichtung).

Muhlingen (Zoznegg) KN —09 SG
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Standortgemeinde

Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz

GrolRe der Flache 16 ha

LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8219-2

Aktuelle Nutzung Wald: vollstédndig Laub- und Nadelholz
Rohstoff Kiese, sandig

Abbauform Trockenabbau, ggf. kombinierter Trocken-

/Nassabbau

Status im TRP 2005

VRG (Sicherung)

Naturraum

Bodanriick-Higelland und Homburghéhen,

Radolfzell, Konstanz, Bodman-Ludwigshafen

. pan

GebietsUbersicht

Abgrenzungsvorschlage

@ Vorranggebiet fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

FELLEEE

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen
: __ Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)

bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfliihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fiir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wirde zunachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hatte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefihrt werden, die einen spéateren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Radolfzell (Markelfingen) KN-11 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 - -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
W/M: > 300m (ca. 510m Markelfingen, ca. 580m
Radolfzell, ca. 960m Mdggingen)

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im AuBenbereich < 300m (ca. 260m Buchhof,
Hirschbrunnhof)

Bevolkerung und Gesundheit - Siedlungsnaher Freiraum = 300m - < 750m

des Menschen - Waldflachen Erholungswald Giberwiegend Stufe
2, im westlichen Randbereich 1b (< 2ha)

- Wanderweg das Gebiet querend sowie
angrenzend

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Erholungswald Stufe 2

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden besonders
erheblichen negativen Auswirkungen fur das
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt:

- Verlust von Kerngebieten/Trittsteinen des
Regionalen Biotopverbunds (> 3 ha)

In der Wirkzone:

- Beeintrachtigung von Kerngebieten und

Trittsteinen des Regionalen Biotopverbunds
(>3 ha)

Boden Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Bodentyp: Mittel und maRig tief entwickelte
Parabraunerde,

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Béden > 2 ha mit hoher
Leistungs- und Funktionsfahigkeit im
Naturhaushalt

Radolfzell (Markelfingen) KN —-11SG
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Wasser

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Das Sicherungsgebiet liegt vollstandig im
Wasserschutzgebiet WSG QU. Widhau und TB
Lerchental, Markelfingen in der Zone Il und IlI1A

- Lage in Zone lll des fachtechnisch abgegrenzten
WSG , TB Séackle, TB Lerchenholz und Qu.
Widhau, Radolfzell

Klima und Luft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Immissionsschutz- und
Klimaschutzwald

Landschaft

Auswirkungen der Planung

+ 0 -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu besonders erheblichen
negativen Umweltauswirkungen:

- Das Sicherungsgebiet liegt fast vollstandig im
LSG ,Bodanriick”

Folgender Aspekt fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Verlust von Sichtschutzwald am Sitidrand

Kultur- und Sachguter

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Wechselwirkungen

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es insbesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser.

Kumulative Wirkungen

keine

Einstufung der Umweltkonflikte

Vorranggebiet mit Konfliktarmes Vorranggebiet
Konflikten

Ergebnis der Umweltprifung

Umweltauswirkungen verbunden.

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich mit hohen -

Anderungen wiahrend des Planungsprozesses und Einstufung

Keine Anderung des Gebietszuschnitts.

Radolfzell (

Markelfingen) KN —11 SG
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Natura2000 - Schnellpriifung 1. Anhérungsentwurf

NATURA 2000

Keine Betroffenheit -

Besonderer Artenschutz

Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht ausgeschlossen
werden, erscheint jedoch grundsatzlich durch Vermeidungs-, Minimierungs-
und/oder vorgezogene CEF-MalRnahmen Iosbar.

Prufung mdéglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der B
§844ff BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher
Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogener Ausgleichsmafnahmen (CEF) im
Rahmen der spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Da keine FFH-Betroffenheit keine weitere prognostische Prifung

Hinweise zur spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

- Das Sicherungsgebiet liegt vollstandig im Wasserschutzgebiet WSG QU. Widhau und
TB Lerchental, Markelfingen in der Zone 11l und IIIA sowie in Zone |l des fachtechnisch
abgegrenzten WSG , TB Séackle, TB Lerchenholz und Qu. Widhau, Radolfzell In der
spateren Rohstoffsicherungs-/Vorhabens-/Genehmigungsplanung sind entsprechende
hydrogeologische Untersuchungen zum quantitativen und qualitativen Schutz des
Grundwassers erforderlich.

- Das Sicherungsgebiet liegt fast vollstandig im Landschaftsschutzgebiet ,Bodanriick®. Die
Schutzgebietsverordnung sieht fiir den Abbau von Rohstoffen ein praventives Verbot
mit Erlaubnisvorbehalt vor, d.h. die Erlaubnis der unteren Naturschutzbehdrde ist im
Genehmigungsverfahren einzuholen.

- Die Anbauverbotszonen von 20 m zur BundesstralRe sowie 15 m zur Kreisstraf3e sind
Zu beachten.

- Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine voraussichtlichen erheblichen
Beeintrachtigungen/Betroffenheiten von Natura2000 erkennbar.

- Priufung moglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der §844ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Vermeidungs-,
Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmafRnahmen (CEF) im Rahmen der spéateren
Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Radolfzell (Markelfingen) KN —-11SG




51

Singen (Friedingen, Stadtwald Nord)

KN - 12 SG

Standortgemeinde

Singen (Hohentwiel)

Landkreis Konstanz
Grol3e der Flache 22 ha
LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8219-5

Aktuelle Nutzung

Wald: weitestgehend Laub- und Nadelholz

Rohstoff Kiese, sandig

Abbauform Kombinierter Trocken-/Nassabbau
Status im TRP 2005 VRG (Abbau)

Naturraum Mittlere Hegausenke

Geb_i_etsijbersichtw

Abgrenzungsvorschlage

@ Vorranggebiet fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen

FEELLETT ™

_: Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)

g IMeter
0 100 200 400

Mafistab 1 : 20.000

Singen (Friedingen, Stadtwald Nord) KN —12 SG
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfliihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wirde zunéachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hétte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefihrt werden, die einen spéateren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Singen (Friedingen, Stadtwald Nord) KN -12 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 - -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
W/M/G: > 300m

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude

Bevolkerung und Gesundheit "T‘ AuBBenbereich > 300m
des Menschen - Siedlungsnaher Freiraum = 500m - < 750m

- Erholungswald Stufe 2

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Erholungswald Stufe 2

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 = -

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht voraussichtlich
zu erheblichen negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt.

Verlust wertvoller Lebensraume:

- Verlust von Kerngebieten/Trittsteinen des
Regionalen Biotopverbunds (< 3 ha)

Zudem in der Wirkungszone:

- bedeutende Artenvorkommen (> 20% des
Gebiets)

Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
vorhandener und/oder zu entwickelnder Biotope
durch Erschitterungen, Verlarmung, Schadstoff- und
Staubemissionen kann nicht ausgeschlossen
werden.

Boden Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Bodentyp: MaRig tief und tief entwickelte
Parabraunerde, stellenweise schwach erodiert sowie
mit Vergleyung im nahen Untergrund

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Béden mit hoher
Leistungs- und Funktionsfahigkeit im Natur-
haushalt, sehr hohe Funktionsfahigkeit als Aus-
gleichskorper im Wasserkreislauf

Singen (Friedingen, Stadtwald Nord) KN —12 SG
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Wasser

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Lage vollstéandig im Wasserschutzgebiet WSG TB
Remishof, Brunnengruppen Nord und Minchried,
Singen in der Zone |1l und IlIA sowie im WSG
Frauenwiesquellen Zone 111B

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Das gesamte Sicherungsgebiet liegt in Zone 111
WSG

Fir einen spéateren Nassabbau in diesem Gebiet ist

eine Ausnahmegenehmigung der Unteren

Wasserbehorde erforderlich.

Klima und Luft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Verlust von Klimaschutzwald

- Verlust/Beeintrachtigung von
Immissionsschutzwald in Abstand < 50 m zum
Sicherungsgebiet

Landschaft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Verlust von Sichtschutzwald am Nordwestrand

- Inanspruchnahme von Raumen mit hoher
Landschaftsbildqualitat (Landschaftsbildeinheit
2.1.1)

Kultur- und Sachguter

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Wechselwirkungen

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es insbesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser.

Singen (Friedingen, Stadtwald Nord) KN —12 SG
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Kumulative Wirkungen

keine

Einstufung der Umweltkonflikte

konfliktreiches Vorranggebiet mit Konfliktarmes Vorranggebiet
Vorranggebiet Konflikten

Ergebnis der Umweltpriifung

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich mit mittleren Umwelt-
auswirkungen verbunden.

Die Anbauverbotszone zur Kreisstrafle von 15 m ist zu beachten.

Anderungen wiahrend des Planungsprozesses und Einstufung

Keine Anderung des Gebietszuschnitts

Natura2000 - Schnellprifung 1. Anhoérungsentwurf

NATURA 2000

Keine Betroffenheit -

Besonderer Artenschutz

Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht ausgeschlossen
werden, erscheint jedoch grundsatzlich durch Vermeidungs-, Minimierungs-
und/oder vorgezogene CEF-Mal3nahmen I6sbar.

Prufung mdéglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der B
§844ff BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher
Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmaRnahmen (CEF) im
Rahmen der spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Hinweise zur spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

- Lage vollstandig im Wasserschutzgebiet WSG TB Remishof, Brunnengruppen Nord
und Munchried, Singen in der Zone 11l und IlIA.

- Im Bereich des Stadtwaldes findet ein Nassabbau in der WSG Zone Il statt.

Es handelt sich hier um einen besonderen Ausnahmefall, in dem eine entsprechende
Ausnahmegenehmigung fiir einen Nassabbau in der WSG Zone Il mit umfangreichen
Auflagen erteilt wurde. Der Kiesabbau bzw. der dadurch entstandene Baggersee wird
seit 2008 mit einem intensiven Monitoringprogramm begleitet. Eine zukiinftige
Genehmigungsfahigkeit von spateren Abbaugebieten hangt u.a. auch davon ab, dass
weiterhin keine nachteiligen Umweltauswirkungen festgestellt werden (Hinweis
Landratsamt Konstanz).

Auf nachgeordneter Ebene sind Untersuchungen zur Hydrogeologie durchzufiihren,
um negative quantitative wie qualitative Auswirkungen auf das Grundwasser zu
vermeiden und ggf. entsprechende Malinahmen festzulegen.

Im Falle eines Nassabbaus in WSG Zone Il bedarf es einer Ausnahmegenehmigung
der Unteren Wasserbehorde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine voraussichtlich erheblichen
Beeintrachtigungen/Betroffenheiten von Natura2000 erkennbar.

Prifung maoglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der §844ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Vermeidungs-,
Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmalRhahmen (CEF) im Rahmen der spateren
Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Singen (Friedingen, Stadtwald Nord) KN —12 SG
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Singen (Friedingen, Stadtwald Ost)

KN - 13 SG

Standortgemeinde

Singen (Hohentwiel)

Landkreis Konstanz
Grol3e der Flache 23 ha
LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8219-5

Aktuelle Nutzung

Wald: weitestgehend Laub- und Nadelholz

Rohstoff Kiese, sandig

Abbauform Kombinierter Trocken-/Nassabbau
Status im TRP 2005 VRG (Abbau)

Naturraum Mittlere Hegausenke
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Abgrenzungsvorschlage
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@ Vorranggebiet fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe
Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen
. __ Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)

‘_d_j bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)
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Singen (Friedingen, Stadtwald Ost) KN —13 SG
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfliihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wirde zunéachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hétte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefihrt werden, die einen spéteren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Singen (Friedingen, Stadtwald Ost) KN - 13 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 - -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
WI/M/G: > 300m

- Abstand zu Sonderbauflache Golfplatz Weiherhof
ca. 80m (6stlich der B34)

Bevolkerung und Gesundheit - Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im AuRenbereich > 300m

- Siedlungsnaher Freiraum = 500m - < 750m
- Erholungswald Stufe 2

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Erholungswald Stufe 2

des Menschen

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 = -

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht voraussichtlich
zu erheblichen negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt.

Verlust wertvoller Lebensraume:

- Verlust von Biotopschutzwald (< 3 ha)

Zudem in der Wirkzone:

- Verlust von Biotopverbundflachen (Kernraume,
Trittsteine < 3 ha)

Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
vorhandener und/oder zu entwickelnder Biotope
durch Erschitterungen, Verlarmung, Schadstoff- und
Staubemissionen kann nicht ausgeschlossen
werden

Boden Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Bodentyp: MaRig tief und tief entwickelte
Parabraunerde, stellenweise schwach erodiert sowie
mit Vergleyung im nahen Untergrund

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Béden mit einer hohen
Leistungs- und Funktionsfahigkeit im

Singen (Friedingen, Stadtwald Ost) KN —13 SG
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Naturhaushalt, sehr hohe Bedeutung als
Ausgleichskorper im Wasserkreislauf

Wasser Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Lage vollstandig im Wasserschutzgebiet WSG TB
Remishof, Brunnengruppen Nord und Minchried,
Singen in der Zone Il und IlIA sowie im WSG
Frauenwiesquellen Zone 1lIB. Im Bereich des
Stadtwaldes findet ein Nassabbau in der WSG Zone il
statt.

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Das Sicherungsgebiet liegt in Zone Il WSG

Klima und Luft Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Klimaschutzwald

Landschaft Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

- hohe Landschaftsbildqualitat
(Landschaftsbildeinheit 2.1.1.) aber weitgehend
Uberpragter Raum durch Rohstoffabbau,
Siedlungen, Gewerbe, Verkehrsinfrastruktur

Kultur- und Sachguter Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Wechselwirkungen Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es inshesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser.

Kumulative Wirkungen

Das Gebiet ist Teil des Abbauschwerpunktes Singener Stadtwald, der ein quantitativ wie
qualitativ besonders bedeutsames Rohstoffpotenzial aufweist. Bestandteil des
Abbauschwerpunktes sind das vorgesehenen Abbaugebiet KN -14 AG sowie die
vorgesehenen Sicherungsgebieten KN-12 SG, KN-13 AG, KN- 14 SG. Ostlich der B33
schlief3t sich das vorgesehenen Abbaugebiet KN-16 AG an. Durch den bestehenden
Abbau, die umgebenden Straf3en, im Norden und Suden angrenzende gewerbliche
Bauflachen ist der Raum stark tberformt und in seiner Zuganglichkeit sowie Erlebbarkeit
beeintrachtigt

In Abhéngigkeit von der zeitlichen und raumlichen Dynamik sind Uberlagerungen und
kumulative Effekte durch Staub- und Larmbelastungen, Beeintrdchtigungen der

Singen (Friedingen, Stadtwald Ost) KN —13 SG
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Schutzguter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Grundwasser, Landschaft nicht
auszuschlieRen.

Einstufung der Umweltkonflikte

konfliktreiches Vorranggebiet mit Konfliktarmes Vorranggebiet

Vorranggebiet Konflikten

Ergebnis der Umweltprifung

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich mit mittleren Umweltaus-
wirkungen verbunden.

Anderungen wéhrend des Planungsprozesses und Einstufung

Keine Anderung des Gebietszuschnitts

Natura2000 - Schnellpriifung 1. Anhérungsentwurf

NATURA 2000

Keine Betroffenheit -

Besonderer Artenschutz

Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht ausgeschlossen
werden, erscheint jedoch grundsatzlich durch Vermeidungs-, Minimierungs-
und/oder vorgezogene CEF-MalRnahmen Iosbar.

Prufung mdéglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der B

§844ff BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher
Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmaRnahmen (CEF) im
Rahmen der spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Da keine Natura2000-Betroffenheit keine weitere prognostische Priifung

Hinweise zur spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

Waldbiotope (entsprechend der Waldbiotopkartierung), die von einer méglichen
Nutzung unberthrt bleiben, aufgrund ihrer Nahe zu Abbauflachen jedoch beeintréchtigt
werden kodnnten, sind entsprechend zu schiitzen. Fir eine etwaige Inanspruchnahme
von Waldbiotopen ist eine naturschutzrechtliche Befreiung einzuholen und ein
gleichwertiger Ersatz in Form von neu angelegten Waldbiotopen zu schaffen.

Lage Uberwiegend im Wasserschutzgebiet WSG TB Remishof, Brunnengruppen Nord
und Munchried, Singen in der Zone Il und IlIA. Der 6stliche Bereich liegt im
Wasserschutzgebiet WSG Frauenwiesquellen, Bohringen in Zone 11IB.

Im Bereich des Stadtwaldes findet ein Nassabbau in der WSG Zone Il statt.

Es handelt sich hier um einen besonderen Ausnahmefall, in dem eine entsprechende
Ausnahmegenehmigung fiir einen Nassabbau in der WSG Zone Il mit umfangreichen
Auflagen erteilt wurde. Der Kiesabbau bzw. der dadurch entstandene Baggersee wird
seit 2008 mit einem intensiven Monitoringprogramm begleitet. Eine zukunftige
Genehmigungsféhigkeit von spateren Abbaugebieten héangt u.a. auch davon ab, dass
weiterhin keine nachteiligen Umweltauswirkungen festgestellt werden (Hinweis
Landratsamt Konstanz).

Auf nachgeordneter Ebene sind Untersuchungen zur Hydrogeologie durchzufuhren,
um negative quantitative wie qualitative Auswirkungen auf das Grundwasser zu
vermeiden und ggf. entsprechende Maflnahmen festzulegen.

Im Falle eines Nassabbaus in WSG Zone Il bedarf es einer Ausnahmegenehmigung
der Unteren Wasserbehdrde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine voraussichtlich erheblichen
Beeintrachtigungen/Betroffenheiten von Natura2000 erkennbar.

Prufung moéglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der §844ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Vermeidungs-,
Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmalRnahmen (CEF) im Rahmen der spéateren
Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Singen (Friedingen, Stadtwald Ost) KN —13 SG
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Singen (Nordost) (ENTFALLT) KN - 14 SG
Standortgemeinde Singen (Hohentwiel)

Landkreis Konstanz

GrolRe der Flache 49 ha

LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8219-5

Aktuelle Nutzung Wald: weitestgehend Laub- und Nadelholz
Rohstoff Kiese, sandig

Abbauform Kombinierter Trocken-/Nassabbau

Status im TRP 2005 VRG (Sicherung)

Naturraum Mittlere Hegausenke

Gebietsujbersicht‘

RS
(KKK AL
CXRKL
KK

2
@

Abgrenzungsvorschlage
@ Vorranggebiet fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen

: '_ Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)

’ bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)
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Singen (Nordost) KN —14 SG
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wiirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wirde zunéachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hétte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefihrt werden, die einen spéateren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Singen (Nordost) KN - 14 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzguter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 - -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
W/M: = 300m

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im Auf3enbereich > 300m (Abstand zur
Waldheimsiedlung ca. 540m)

- Siedlungsnaher Freiraum = 300m - < 750m

- Im zentralen Bereich Erholungswald Stufe 1b,
Bevolkerung und Gesundheit ansonsten Erholungswald Stufe 2

des Menschen Hinweis: Aufgrund der durch die B33/B34K6164 mit
angrenzenden Gewerblichen Bauflachen isolierten
Lage und der Vorbelastung durch
Verkehrsimmissionen wird die Bewertung einheitlich
entsprechend Erholungswald Stufe 2 vorgenommen.
Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Erholungswald Stufe 2
(gesamtes Sicherungsgebiet)

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht voraussichtlich
zu besonders erheblichen negativen Auswirkungen
fur das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische
Vielfalt.

Verlust wertvoller Lebensraume:

- Verlust von Kerngebieten/Trittsteinen des
Regionalen Biotopverbunds (> 3 ha)

- Verlust bedeutender Artenvorkommen / Biotop-
Artenschutzprogramm

- Verlust von Biotopschutzwald (< 3 ha)
Zudem in der Wirkzone (< 50 m)

- Beeintrachtigung von Kerngebieten und
Trittsteinen des Regionalen Biotopverbunds (> 3
ha)

- Beeintrachtigung der Lebensbedingungen in
angrenzenden Lebensraumen mit bedeutenden
Artenvorkommen

Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
vorhandener und/oder zu entwickelnder Biotope
durch Erschitterungen, Verlarmung, Schadstoff- und
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Staubemissionen kann nicht ausgeschlossen
werden.

Boden

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Bodentyp: maRig tief und tief entwickelte
Parabraunerde, stellenweise schwach erodiert sowie
mit Vergleyung im nahen Untergrund

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Béden mit hoher
Leistungs- und Funktionsfahigkeit im
Naturhaushalt > 2 ha, sehr hohe
Funktionsfahigkeit als Ausgleichskorper im
Wasserkreislauf (Waldflachen)

Schlammdeponie Radolfzeller Wald, Singen,
Altablagerung mit Entsorgungsrelevanz (B-Fall) im
Sicherungsgebiet;

Altstandort ,Unter den Tannen“ B-Fall, Beweisniveau
2, Handlungsbedarf B, Entsorgungsrelevanz

Wasser

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Lage Uberwiegend im Wasserschutzgebiet WSG TB
Remishof, Brunnengruppen Nord und Minchried,
Singen in der Zone Il und IlIA

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Das Sicherungsgebiet liegt zum Grof3teil
innerhalb von WSG Zone llI

Klima und Luft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Verlust von Klimaschutz- und
Immissionsschutzwald

Landschaft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Teilweise Inanspruchnahme von Raumen mit

hoher Landschaftsbildqualitat
(Landschaftsbildeinheit 2.1.1)

Kultur- und Sachguter

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu erheblichen negativen
Umweltauswirkungen.

- Masten einer Stromleitung < 110 kV liegen im
Abbaugebiet
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Wechselwirkungen Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es insbesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser.

Kumulative Wirkungen

Das Gebiet ist Teil des Abbauschwerpunktes Singener Stadtwald, der ein quantitativ wie
qualitativ besonders bedeutsames Rohstoffpotenzial aufweist. Bestandteil des
Abbauschwerpunktes sind das vorgesehenen Abbaugebiet KN -14 AG sowie die
vorgesehenen Sicherungsgebieten KN-12 SG, KN-13 AG, KN- 14 SG. Ostlich der B33
schlief3t sich das vorgesehenen Abbaugebiet KN-16 AG an. Durch den bestehenden
Abbau, die umgebenden Straf3en, im Norden und Suden angrenzende gewerbliche
Bauflachen ist der Raum stark tiberformt und in seiner Zuganglichkeit sowie Erlebbarkeit
beeintrachtigt

In Abhangigkeit von der zeitlichen und raumlichen Dynamik sind Uberlagerungen und
kumulative Effekte durch Staub- und Larmbelastungen, Beeintrachtigungen der
Schutzguter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Grundwasser, Landschaft nicht
auszuschlieRen.

Einstufung der Umweltkonflikte

Vorranggebiet mit Konfliktarmes Vorranggebiet
Konflikten

Ergebnis der Umweltprifung

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich mit hohen

Umweltauswirkungen verbunden.
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Anderungen wiahrend des Planungsprozesses und Einstufung

Fur das im TRP 2005 festgelegte Sicherungsgebiet Singen (Nordost) war zunachst
vorgesehen, dieses als potenzielles Sicherungsgebiet im 1. Anhérungsentwurf
weiterzufiihren. In der Beschlussfassung der VV am 6.11.2018 wurde das potenzielle
Sicherungsgebiet aus dem 1. Anhérungsentwurf herausgenommen. Im Umweltbericht zur
1. Anhérung war das Gebiet weiterhin aufgefiihrt. Eine Aufnahme des Sicherungsgebietes
wurde im Rahmen des 1. Anhérungsverfahrens angeregt.

Im Vergleich zum im TRP 2005 festgelegten Sicherungsgebiet Singen (Nordost) ist eine
Gebietsreduzierung (rd. 25 ha) fiir den Bereich geschutzter Waldbiotope — hohes
Konfliktpotenzial, mangelnde Ausgleichbarkeit — erforderlich.

Trotz der Reduzierung handelt es sich weiterhin um ein grof3es Sicherungsgebiet fiir Kies
und Sand mit - aus Sicht der Region - vergleichsweise hohen Méachtigkeiten. Groé3ere
Sicherungsflachen, die sich aufgrund rohstoffgeologischer Untersuchungen als Flachen
mit hochwertigen und gro3en Vorkommen erwiesen haben, sollten perspektivisch
beibehalten werden sollen, damit ein langfristiger Schutz besonders guter und grolRer
Vorkommen gewahrleistet werden kann.

Eine Weiterfuhrung des Gebietes entsprache dem regionalplanerischen Grundsatz
~Erweiterung vor Neuaufschluss®. (siehe Plansatz G3 und zu dieser gehdrenden
Begrindung der TRP Fortschreibung) -

1. Anhérungsentwurf (Stand: 08.11.2018) 2. Anhérungsentwurf (Stand: 17.02.2020)
. : ’;\l\ 50 1L Kgagg || 2 £ .\,';ir;rg-;;Ftﬁwifucwuix'f- a0 N oLk |7
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Vertiefte ebenenspezifische Priufung der Natura 2000-Vertraglichkeitsowie des
besonderen und strengen Artenschutzes (2. Anhérungsentwurf)

NATURA 2000

Keine Betroffenheit -

Besonderer und strenger Artenschutz

Aufgrund der bestehenden Datenlage wird davon ausgegangen, dass eine
mdgliche Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der 8§ 44 ff.
BNatSchG durch entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-
MaRnahmen vermieden werden kann.

Prifung moglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der
§844ff BNatSchG und ggf. erforderlicher Vermeidungs-, Minimierungs-,
vorgezogener AusgleichsmalRinahmen (CEF) im Rahmen der spéateren
Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Weitere Ausfiihrungen zum Gebiets- und Artenschutz im nachfolgenden Steckbrief
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Hinweise zur spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

Bei Entfernung der Ablagerung Schlammdeponie Radolfzeller Wald, Singen mit
Entsorgungsrelevanz (B-Fall) im Zuge des Rohstoffabbaus ist insbesondere der
Wirkungspfad Boden-Grundwasser zu beachten.

Lage Uberwiegend im Wasserschutzgebiet WSG TB Remishof, Brunnengruppen Nord
und Minchried, Singen in der Zone Il und 1A

Im Bereich des Stadtwaldes findet ein Nassabbau in der WSG Zone Il statt. Es
handelt sich hier um einen besonderen Ausnahmefall, in dem eine entsprechende
Ausnahmegenehmigung fiir einen Nassabbau in der WSG Zone Il mit umfangreichen
Auflagen erteilt wurde. Der Kiesabbau bzw. der dadurch entstandene Baggersee wird
seit 2008 mit einem intensiven Monitoringprogramm begleitet. Eine zukiinftige
Genehmigungsfahigkeit von spateren Abbaugebieten hangt u.a. auch davon ab, dass
weiterhin keine nachteiligen Umweltauswirkungen festgestellt werden (Hinweis
Landratsamt Konstanz).

In der spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung sind Untersuchungen zur
Hydrogeologie durchzufiihren, um negative quantitative wie qualitative Auswirkungen
auf das Grundwasser zu vermeiden und ggf. entsprechende Mal3nahmen festzulegen.

Im Falle eines Nassabbaus in WSG Zone Il bedarf es einer Ausnahmegenehmigung
der Unteren Wasserbehorde.

Anbauverbotszonen zur Bundesstral3e von 20 m und zur Eisenbahn von 50 m sind zu
beachten. Beeintrachtigungen von Stromleitungen sind im Genehmigungsverfahren zu
prafen.

Das Gebiet wurde einer vertiefenden ebenenspezifischen Prifung der Natura2000-
Vertraglichkeit sowie des besonderen und des strengen Artenschutzes unterzogen
(siehe Steckbrief im Umweltbericht).

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine voraussichtlich erheblichen
Beeintrachtigungen/Betroffenheiten von Natura2000 erkennbar.

Prifung maglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der §844ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Vermeidungs-,
Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmaRnahmen (CEF) im Rahmen der spéateren
Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Aufgrund der in Teilbereichen vorkommenden tber 100 Jahre alten Baumbestande
kann bereits zum jetzigen Zeitpunkt auf Strukturen (grof3e Anzahl an H6hlen und
Altholzstrukturen) mit besonderer Bedeutung fur zahlreiche streng und besonders
geschitzte Arten und ein damit verbundenes hohes artenschutzrechtliches
Konfliktpotenzial geschlossen werden. Dieses wéare im Falle einer Realisierung des
Abbaus friihzeitig in die Planungen einzubeziehen.
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Vertiefende ebenenspezifische Prifung der Natura2000-Vertraglichkeit
sowie des besonderen und strengen Artenschutzes (2. Anhérungsentwurf)

Singen (Nordost) KN-14 SG
Standortgemeinde Singen (Hohentwiel)

Landkreis Konstanz

GrofR3e der Flache 1.Anhérung rd. 75 ha | 2. Anhérung rd. 50ha
LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8219-5

Aktuelle Nutzung Laub- und Nadelwald, Nadelwald

Rohstoff Kiese, sandig

Status im TRP 2005 VRG (Sicherung)

Naturraum 2.1: Mittlere Hegausenke

Gebietslibersicht

Untersuchungsgebiet der ebenenspezifischen Prifungen (VRG Sicherung 1.
Anh(j_rung)‘

To 200 400 800 800
—r— 1 %

VP furrmeas s

]

D Untersuchungsgebiet genehmigte Abbaufldche |_ T Naturschutzgebiet
REZY Vorranggebiet Abbau Y/ FFH - Gebiet
[0+ Verranggebiet Sicherung

Abgrenzungsvorschlage
Vorranggebiet fiir den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen

- | bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)
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Gebietskulisse nach Anpassungen/ Minimierungsmaf3nahmen (VRG Sicherung 2.
Anhdrung)

C LK I 2

D Untersuchungsgebiet genehmigte Abbauflache Naturschutzgebiet
R Vorranggebiet Abbau 7/ FFH - Gebiet
. Vorranggebiet Sicherung

Untersuchungen im Planungsprozess

Bei den vorgesehenen VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG] und Engen
(Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] handelt es sich um Gebiete von hoher Qualitat fir den
Kiesabbau. Ziel ist es, zumindest eines der Gebiete fiir die langfristige Rohstoffsicherung in
der Region zu erhalten.

Das vorgesehene VRG Sicherung KN-14 SG Singen (Nordost) entfiel zunéchst aufgrund
unterschiedlicher Konflikte im Rahmen des ersten Anhoérungsentwurfs. Fur das VRG
Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] wurden im Rahmen der ersten
Anhérung ebenfalls erhebliche Bedenken bekundet.

In der Folge sollen beide Gebiete einer ebenenspezifischen Prifung der Natura 2000-
Vertraglichkeit und des besonderen und strengen Artenschutzes fir Sicherungsgebiete
unterzogen werden. Es soll festgestellt werden, welches der beiden Gebiete hinsichtlich der
Natura 2000-Belange und der Erfordernisse des besonderen und strengen Artenschutzes
am konfliktarmsten ist.

Fur das VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG] werden die vertieften Priifungen der
Natura 2000-Vertraglichkeit und des besonderen und strengen Artenschutzes nachfolgend
dargestellt. AbschlieBend werden o.g. MinimierungsmafBnahmen, welche zur aktuellen
Gebietskulisse flihren, aufgezeigt. Darliber hinaus erfolgt eine Zusammenschau der
Prufungsergebnisse mit dem VRG Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG].

Ebenenspezifische Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit

Das Untersuchungsgebiet ,VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG]“ liegt >
2.100 m entfernt zum néchsten Natura 2000-Gebiet.

Eine Prufung der Natura 2000-Vertraglichkeit ist nicht erforderlich.

Sonstige Schutzausweisungen im betroffenen Teil des Natura 2000-Gebietes / Umfeld

- Gesetzlich geschitzte Waldbiotope (§ 30a LWaldG BW): ,Altholz NO bis SO
Waldheimsiedlung Singen“ (innerhalb) = strukturreiche Althdlzer (ca. 160-jahrig) aus
Eiche, Buche, Fichte mit Rindenrissen, Totholz&sten u.a. (> 6 ha innerhalb)

- Althdlzer SO Friedingen” Altholzbestand aus Buche, Eiche, Hainbuche (ca. 250 m
noérdlich)

- Regionalbedeutsamer Kernraum (Wald) des Regionalen Biotopverbunds, westlicher Teil
vollstandig innerhalb, dstlicher Teil teilweise innerhalb

- Landschaftsschutzgebiet ,Schlossberg Friedingen“ nérdlich angrenzend
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Kurzbeschreibung der Vorhabenflache

- Madgliches Sicherungsgebiet, welches benachbart zu genehmigten Abbauflachen liegt

- Aktuelle Landnutzung: Laub- und Nadelwald, Nadelwald; im Westen teilweise mit rd.
160-jahrigem Baumbestand (Eiche, Buche, Fichte); dstlich Wald mit teilweise rd. 120-
jahrigem Baumbestand (Buchen-Nadelbaum-Mischwald)

Ebenenspezifische Priifung des besonderen und strengen Artenschutzes
(Sicherungsgebiet)

Derzeit bekannte Hinweise auf der Flache / im Umfeld:

- Verschiedene Fledermausarten im TK25-Quadranten: Kleine Bartfledermaus (RL BW 3/
D V); Rauhautfledermaus (RL BW gefahrdete, wandernde Art); Zwergfledermaus (RL
BW 3) (Datenzusammenstellung Windkraftempfindliche. Arten, LUBW, 2002 - 2008)

- Amphibien: Nachweis Gelbbauchunke (RL BW 2 / D 2), 3 Vorkommen im SE
Randbereich und davon 1 Vorkommen an der Suidgrenze innerhalb (BV-Singen,
Bearbeitungsstand 2019, kart. 2014 - 2016)

- Nach § 30a LWaldG BW geschiitztes Waldbiotop mit strukturreichen Althdlzern aus Eiche,
Buche, Fichte von hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (> 6 ha innerhalb des
westlichen Teils)

Weiterhin relevant:

- Innerhalb des Untersuchungsraums sind alle besonders und streng geschiitzten Arten
relevant (u.a. Amphibienarten, Insektenarten, Pflanzenarten, Fledermause, Vogel). lhr
Vorkommen ist auf Ebene der Genehmigungsplanung zu prifen und erforderlichenfalls
Vermeidungs-/ Minimierungs-/ vorgezogene Ausgleichsmal3nahmen festzulegen. *

Hinweise auf erhebliche Konflikte des Sicherungsgebiets im Zusammenhang mit
artenschutzrechtlichen Bestimmungen der 88 44 ff. BNatSchG

Aufgrund des langfristigen Planungshorizonts fur Sicherungsgebiete (etwa 20 — 40 Jahre)
liegen keine ausreichenden Kenntnisse zur Beurteilung relevanter Artenvorkommen vor.
Bekannte Arten sowie Biotopstrukturen mit signifikanten Hinweisen auf ein hohes
Konfliktpotenzial werden aus Vorsorgegriinden an dieser Stelle aufgezeigt. Sie sind friihzeitig
in nachfolgende Planungen einzubeziehen.

Bekannte Biotopstrukturen mit signifikanten Hinweisen auf ein hohes Konfliktpotenzial

Das nach § 30a LWaldG BW geschiitzte Biotop mit strukturreichen Altholzern aus Eiche,
Buche, Fichte (> 6 ha innerhalb) lasst auf ein Gebiet von hoher artenschutzrechtlicher
Relevanz schlieRen. Anzunehmen sind hohlenreiche Tot- und Altholzbesténde, die fir eine
Vielzahl streng und besonders geschiitzter Tierarten (Spechte, Greifvogel, Waldfledermause,
Totholzkéafer u.a.) und ggf. Pflanzenarten (Moose, Flechten u.a.) von essentieller Bedeutung
sind. Diese Strukturen weisen auf ein sehr hohes Konfliktpotenzial des Sicherungsgebiets mit
artenschutzrechtlichen Bestimmungen gemaR der 88 44 ff. BNatSchG hin.

Im &stlichen Bereich liegt in Teilen ein rd. 120-jahriger Buchen-Nadelbaum-Mischwald vor.
Fur diese Biotope ist ebenfalls ein hoher Anteil an héhlenreicher Tot- und Altholzstrukturen
anzunehmen mit besonderer Bedeutung fir viele besonders und streng geschitzte Arten.
Diese Strukturen deuten auf ein hohes Konfliktpotenzial mit artenschutzrechtlichen
Bestimmungen geman der 8§ 44 ff. BNatSchG hin.

Durch die Herausnahme des westlichen Teils mit dem nach § 30a LWaldG BW geschitzten
Biotops (s. u.) erfolgt eine deutliche Eingriffsminimierung. Dennoch verbleiben im &stlichen
Teil signifikante Hinweise auf ein hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial.

Ergebnis der ebenenspezifischen Prifung des besonderen und strengen Arten-
schutzes (Sicherungsgebiet)

Aufgrund der hohen artenschutzrechtlichen Konfliktlage ist bei vorgezogener | E
Inanspruchnahme als Vorranggebiet ein Raumordnungsverfahren mit integrierter
Prufung des besonderen und strengen Artenschutzes angezeigt, welches friihzeitig die
gegebenen Konflikte einbezieht.
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Flachenreduzierung zur Minimierung der Konflikte

- Herausnahme der besonders konfliktreichen Bereiche (rd. 28 ha) verbleibende Flache
des S|cherungsgeb|ets rd. 50 ha (s. u.).

- -——| 8

T

D Vorschlag reduzierte Flache | Natmschutzgeblet m Vorranggebiet Abbau
entfallender Flachenteil //’// FFH - Gebiet Vorranggebiet Sicherung
il gesetzl. geschiltztes Biotop genehmigte Abbaufléche

Zusammenschau der Ergebnisse fur VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG]
und Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG]

Ebenenspezifische Prufung der Natura 2000-Vertraglichkeit

Fir das VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG] ist aufgrund der Entfernung eines FFH-
Gebiets > 2.000 m vom potenziellen Abbauort keine ebenenspezifische Prifung der Natura
2000-Vertaglichkeit erforderlich.

Fir das VRG Sicherung Engen-Welschingen (Ertenhag) [KN-04 SG] zeigt das Ergebnis der
ebenenspezifischen Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit, dass ausgehend vom jetzigen
Untersuchungszeitpunkt erhebliche Beeintrachtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele
(Grof3es Mausohr) durch Vermeidungs-, Minimierungs- und Kohérenzsicherungsmafinahmen
auf ein unerhebliches Maf3 herabgesetzt werden kénnen.

Ebenenspezifische Prifung des besonderen und strengen Artenschutzes fur
Sicherungsgebiete

Aufgrund des langfristigen Planungshorizonts fir Sicherungsgebiete (etwa 20 — 40 Jahre)
wird keine Beurteilung derzeitiger Artenvorkommen vorgenommen. Jedoch kann aufgrund
der gegebenen, Uber 100 Jahre alten Baume in beiden Gebieten (jeweils Teilbereiche) bereits
zum jetzigen Zeitpunkt auf Strukturen (grofRer Anteil an Hohlen und Altholzstrukturen) mit
besonderer Bedeutung fiir zahlreiche streng und besonders geschitzte Arten und auf ein
damit verbundenes hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial geschlossen werden.

Aufgrund der hohen artenschutzrechtlichen Konfliktlage ist in beiden Gebieten bei
vorgezogener Inanspruchnahme als Vorranggebiet ein Raumordnungsverfahren mit
integrierter Prifung des besonderen und strengen Artenschutzes angezeigt, welches
friihzeitig die gegebenen Konflikte einbezieht.

Fazit: Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen, unter Voraussetzung der oben vorgeschla-
genen Flachenreduzierung betreffend VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG], den
beiden vorgesehenen Sicherungsgebieten hinsichtlich der ebenenspezifischen Natura 2000-
Vertraglichkeit und des besonderen und strengen Artenschutzes keine uniiberwindbaren
Hindernisse fur eine Weiterverfolgung der Planung als VRG Sicherung entgegen.

In diesem Zusammenhang zeigt das VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG] keine
Betroffenheit der Natura 2000-Vertraglichkeit und ist in diesen Belangen gegeniiber dem VRG
Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] weniger konfliktreich.

Fir die beiden VRG Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] und Singen
(Nordost) [KN-14 SG] ist nach heutigem Kenntnisstand, im Falle einer Realisierung des
Rohstoffabbaus und sofern die raumordnerische Zuléssigkeit gegeben wére, mit einem hohen
Aufwand an CEF- Mal3hahmen im Genehmigungsverfahren zu rechnen.
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* Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenlage nur eingeschrankt Aussagen zum Artenschutz
zulasst. Aus diesem Grund, und da auf der regionalplanerischen Ebene noch keine genauen
Angaben tber Art und Umfang des Abbaus vorliegen, kdnnen artenschutzrechtliche Belange erst
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens abschlieBend geprift und ggf. erforderliche
MaRnahmen (Vermeidung, vorgezogener Ausgleich) erarbeitet werden (Abschichtung).

Vergleichende Bewertung der vertiefenden Prifung Natura2000-Vertrahlichkeit
sowie des besonderen und strengen Artenschutzes - 2. Anhdrungsentwurf

Zusammenschau der Ergebnisse fur

= VRG Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] und
= VRG Sicherung Sinmgen (Nordost) [KN-14 SG]

Ebenenspezifische Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit

Fir das VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG] ist aufgrund der Entfernung eines FFH-
Gebiets > 2.000 m vom potenziellen Abbauort keine ebenenspezifische Prufung der Natura
2000-Vertaglichkeit erforderlich.

Fir das VRG Sicherung Engen-Welschingen (Ertenhag) [KN-04 SG] zeigt das Ergebnis der
ebenenspezifischen Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit, dass ausgehend vom jetzigen
Untersuchungszeitpunkt erhebliche Beeintrachtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele
(Grol3es Mausohr) durch Vermeidungs-, Minimierungs- und Kohérenzsicherungsmafinahmen
auf ein unerhebliches Mal3 herabgesetzt werden kénnen.

Ebenenspezifische Prifung des besonderen und strengen Artenschutzes fir
Sicherungs-gebiete

Aufgrund des langfristigen Planungshorizonts fir Sicherungsgebiete (etwa 20 — 40 Jahre)
wird keine Beurteilung derzeitiger Artenvorkommen vorgenommen. Jedoch kann aufgrund
der gegebenen, Giber 100 Jahre alten Baume in beiden Gebieten (jeweils Teilbereiche) bereits
zum jetzigen Zeitpunkt auf Strukturen (grof3e Anzahl an Hohlen und Altholzstrukturen) mit
besonderer Bedeutung fiir zahlreiche streng und besonders geschitzte Arten und ein damit
verbundenes hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial geschlossen werden. Dieses
ware im Falle einer Realisierung des Abbaus friihzeitig in die Planungen einzubeziehen.

Fazit:

Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen, unter Voraussetzung der oben vorgeschlagenen
Flachenreduzierung betreffend VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG], den beiden
vorgesehenen Sicherungsgebieten hinsichtlich der ebenenspezifischen Natura 2000-
Vertraglichkeit und des besonderen und strengen Artenschutzes keine uniberwindbaren
Hindernisse fur eine Weiterverfolgung der Planung als VRG Sicherung entgegen.

Jedoch zeigt das VRG Sicherung Singen (Nordost) [KN-14 SG] keine Betroffenheit der Natura

2000-Vertraglichkeit und ist in diesen Belangen gegenuber dem VRG Sicherung Engen
(Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] weniger konfliktreich.

Fur die beiden VRG Sicherung Engen (Welschingen, Ertenhag) [KN-04 SG] und Singen
(Nordost) [KN-14 SG] ist jedoch nach heutigem Kenntnisstand mit einem hohen Aufwand an
CEF- MalRnahmen im Genehmigungsverfahren zu rechnen.

Singen (Nordost) KN — 14 SG
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Singen (Nordost) KN — 14 SG
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Singen (Uberlingen a.R., Birkenbiihl)

KN - 15 SG

Standortgemeinde

Singen (Hohentwiel)

Landkreis Konstanz
GrofRe der Flache 13 ha
LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8219-4

Aktuelle Nutzung

Wald: vollstiindig Laub- und Nadelholz

Rohstoff

Kiese, sandig

Abbauform

Trocken- ggf. kombinierter Trocken-/Nassab-
bau (voraussichtlich Trockenabbau, da
derzeit am Standort herrschende Abbauform)

Status im TRP 2005

VRG (Abbau) und VRG (Sicherung)

Naturraum

Mittlere Hegausenke

Gebietslibersicht

Abgrenzungsvorschlage

@ Vorranggebiet fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen

FEELLELY] N

.
sand

—

.....

Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)

|- - - | bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)

g IMeter
0 100 200 400

Mafdstab 1 : 20.000

Singen (Uberlingen a. R., Birkenbiihl) KN —15 SG
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wirde zunachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hatte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefiihrt werden, die einen spéteren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Singen (Htw.) (Uberlingen a.R., Birkenbiihl) KN - 15 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
W/M: 300m (Uberlingen)

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im AuRenbereich > 300m

- Abstand zu Sportplatz ca. 50m
- Siedlungsnaher Freiraum = 300m - < 750m

Bevolkerung und Gesundheit - Uberwiegend Erholungswald Stufe 1b, ansonsten
des Menschen Erholungswald Stufe 2

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden besonders
erheblichen negativen Umweltauswirkungen:

- Verlust Erholungswald Gberwiegend Stufe 1b

Folgende Aspekte flihren zu erheblichen negativen
Auswirkungen:

- Inanspruchnahme von siedlungsnahem Freiraum
- Sportplatz in Entfernung < 100 m

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 - --

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere
und biologische Vielfalt.

Boden Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Bodentyp: maRig tief und tief entwickelte
Parabraunerde, stellenweise schwach erodiert sowie
mit Vergleyung im nahen Untergrund

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Béden mit hoher
Leistungs- und Funktionsfahigkeit im
Naturhaushalt > 2 ha, sehr hohe
Funktionsfahigkeit als Ausgleichskérper im
Wasserkreislauf

Singen (Uberlingen a. R., Birkenbiihl) KN —15 SG
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Wasser

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Lage im Wasserschutzgebiet WSG TB Uberlingen a.
R., Uberlingen a. R., in den Zonen lll A und llI B.

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Lage im WSG Zone Il (A und B)

Klima und Luft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Verlust von Klimaschutz- und
Immissionsschutzwald

Landschaft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

Kultur- und Sachguter

Auswirkungen der Planung

+ 0 -

Die Planung fiihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu besonders erheblichen
negativen Umweltauswirkungen.

In Flurstliick 1771/2 liegt ein Grabhligel der Bronze-
oder Eisenzeit (Lage im GauR3-Kriiger-
Koordinatensystem GK 3: RW/HW 34 91 650 /52 89
320). Es handelt sich um ein Kulturdenkmal nach § 2
DSchG, das gemaf § 6 DSchG zu erhalten ist. Im
Grabhugel ist noch mit Bestattungen und
Nebengréabern sowie in seinem direkten Umfeld evtl.
mit Flachgrabern zu rechnen. Der Grabhiigel ist
daher mit einem Schutzradius vom 30 m zu erhalten.

Wechselwirkungen

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es insbesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser.

Kumulative Wirkungen

keine

Einstufung der Umweltkonflikte

Vorranggebiet mit Konfliktarmes Vorranggebiet
Konflikten

Ergebnis der Umweltprifung

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich mit hohen

Umweltauswirkungen verbunden.

Anderungen wiahrend des Planungsprozesses und Einstufung

Keine Anderung des Gebietszuschnitts

Singen (Uberlingen a. R., Birkenbiihl) KN —15 SG




74

Natura2000 - Schnellprifung 1. Anhoérungsentwurf

NATURA 2000

Keine Betroffenheit -

Besonderer Artenschutz

Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht ausgeschlossen
werden, erscheint jedoch grundsatzlich durch Vermeidungs-, Minimierungs-
und/oder vorgezogene CEF-Mal3nahmen I6sbar.

Prufung mdéglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der B

§844ff BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher
Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmaRnahmen (CEF) im
Rahmen der spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Da keine Natura2000-Betroffenheit keine weitere prognostische Priifung

Hinweise zur spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

Die weitere Siedlungsentwicklung und der zukiinftige Rohstoffabbau sollten
aufeinander abgestimmt werden.

Die konkrete Prifung und Bewdltigung etwaiger immissionsschutzrechtlicher Konflikte
durch einen Abbau und ggf. erforderlicher emissionsmindernder MaBnahmen ist
Gegenstand der spateren Planungs-/Genehmigungsebene. Die Frage der
immissionsschutzrechtlichen Konfliktbewaltigung sollte jedoch friihzeitig geprift und
geklart werden.

Lage im Wasserschutzgebiet WSG TB Uberlingen a. R., Uberlingen a. R., in den
Zonen Il A und Il B. In der spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung sind
Untersuchungen zur Hydrogeologie durchzufiihren, um negative quantitative wie
qualitative Auswirkungen auf das Grundwasser zu vermeiden und ggf. entsprechende
Maflinahmen festzulegen.

In Flurstiick 1771/2 liegt ein Grabhiigel der Bronze- oder Eisenzeit (Lage im Gaul3-
Kriger-Koordinatensystem GK 3: RW/HW 34 91 650 /52 89 320). Es handelt sich um
ein Kulturdenkmal nach § 2 DSchG, das geméaR 8 6 DSchG zu erhalten ist. Im
Grabhugel ist noch mit Bestattungen und Nebengrabern sowie in seinem direkten
Umfeld evtl. mit Flachgrabern zu rechnen. Der Grabhtigel ist daher mit einem
Schutzradius vom 30 m zu erhalten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine voraussichtlich erheblichen
Beeintrachtigungen/Betroffenheiten von Natura2000 erkennbar.

Prufung moéglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der §844ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Vermeidungs-,
Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmaRnahmen (CEF) im Rahmen der spateren
Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Singen (Uberlingen a. R., Birkenbiihl) KN —15 SG
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Standortgemeinde Stockach

Landkreis Konstanz

GrolRe der Flache 3 ha

LGRB-ID (Gewinnungsstelle) RG 8120-4

Aktuelle Nutzung Wald: weitestgehend Laub- und Nadelholz
Rohstoff Ziegeleirohstoffe

Abbauform Trockenabbau

Status im TRP 2005 Teilweise VRG (Sicherung)

Naturraum 3.1: Nordosthegauer

Bergland/Oberschwébisches Hiigelland

Abgrenzungsvorschlage

@ Vorranggebiet fiur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen

Svsmmnmy

: __ Wirkzone 300 m (gem. Abstandsliste NRW 2007)

bestehendes Abbaugebiet (nachrichtliche Ubernahme)

[ LT IMeter
0 100 200 400

Mafistab 1 : 20.000

Stockach (Frickenweiler) KN - 16 SG
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Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Teilfortschreibung Rohstoffsicherung wiirde der regionsweite
raumordnerische Rahmen fiir eine geordnete, nachhaltige Entwicklung im Bereich der
Rohstoffsicherung fehlen. Die derzeitige Landnutzung wirde zunéachst bestehen bleiben.
Eine Nichtfestlegung von Sicherungsgebieten im Teilregionalplan hatte zur Folge, dass
Flachen unter denen abbauwirdige Rohstoffvorkommen bestehen, ggf. einer
anderweitigen Nutzung zugefihrt werden, die einen spéateren Rohstoffabbau nicht mehr
mdglich macht.

Stockach (Frickenweiler) KN - 16 SG
Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzguter
Schutzgut Auswirkung der Planung

+ 0 -

- Abstand zur nachstgelegenen Siedlungsflache
W/M: > 300m (ca. 350m Frickenweiler, ca. 560m
Mabhlspiiren)

B ) - Abstand zum néchsten wohngenutzten Geb&ude

Bevolkerung und Gesundheit im AuRenbereich < 100m ca. (70m Streichenhof)

des Menschen - Siedlungsnaher Freiraum 2 300m - < 750m

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden besonders
erheblichen negativen Umweltauswirkungen:

- Abstand zum nachsten wohngenutzten Gebaude
im Auf3enbereich < 100m

Pflanzen, Tiere und biologische | Auswirkung der Planung

Vielfalt + 0 - --

Die Planung fuhrt aus regionaler Sicht voraussichtlich
zu erheblichen negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt.
Verlust wertvoller Lebensrdume:

- Verlust von Biotopschutzwald (< 3 ha)
Zudem in der Wirkzone:

- Beeintrachtigung bedeutender FFH-
Lebensraumtypen (Magere Flachland-
Méahwiesen) in Wirkzone (<50 m)

Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen
vorhandener und/oder zu entwickelnder Biotope
durch Erschitterungen, Verlarmung, Schadstoff- und
Staubemissionen kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweis zur Betroffenheit von Arten und nattrlichen
Lebensrdumen nach 8§ 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG:

- FFH- LRT Magere Flachland-Mahwiesen in
der Wirkzone; Inanspruchnahme eines
Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem
Interesse durch das Vorhaben. Eine vertiefte
Untersuchung und ggf. das Erfordernis der
Kompensation eines Umweltschadens ist im
Rahmen der Genehmigungsplanung zu
prufen.

Stockach (Frickenweiler) KN - 16 SG
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Boden

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Bodentyp: Parabraunerde und Braunerde-
Parabraunerde aus FlieBerden und Rutschmassen

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Verlust von Bodenschutzwald

- Inanspruchnahme von Béden mit hoher
Leistungs- und Funktionsfahigkeit im
Naturhaushalt

Wasser

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Mdgliche Beeintrachtigung von
Oberflachengewassern: Der Heuberggraben
flie3t in weniger als 50 m Abstand zum SG

Klima und Luft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

- Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen

Landschaft

Auswirkungen der Planung

+ 0 - --

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu folgenden erheblichen negativen
Umweltauswirkungen:

- Inanspruchnahme von Raumen mit hoher
Landschaftsbildqualitat (Landschaftsbildeinheit
3.1.4a)

- Beeintrachtigungen im Bereich bedeutsamer
Landschaftsraume: Das Sicherungsgebiet liegt in
einem weitgehend unzerschnittenen Raum der
GrofRe > 9 — 16 km?

Kultur- und Sachguter

Auswirkungen der Planung

+ 0 - -

Die Planung fihrt aus regionaler Sicht
voraussichtlich zu keinen erheblichen
Umweltauswirkungen.

In Abstand < 100m zum Sicherungsgebiet (im
derzeitigen Abbaugebiet gelegen) befinden sich zwei
einfache Kulturdenkmale (§ 2 DSchG) Burg und ein
Altweg aus dem Mittelalter

Wechselwirkungen

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass
zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern stattfinden. Durch den Rohstoffabbau
kommt es insbesondere zu einer Beeintrachtigung
der Wechselwirkungen Boden und Grundwasser

Stockach (Frickenweiler) KN - 16 SG
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Kumulative Wirkungen

keine

Einstufung der Umweltkonflikte

konfliktreiches Vorranggebiet mit Konfliktarmes Vorranggebiet

Vorranggebiet Konflikten

Ergebnis der Umweltprifung

Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich mit mittleren
Umweltauswirkungen verbunden.

Anderungen wiahrend des Planungsprozesses und Einstufung

Keine Anderung des Gebietszuschnitts

Natura2000 - Schnellpriifung 1. Anhérungsentwurf

NATURA 2000

Keine Betroffenheit -

Besonderer Artenschutz

Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht ausgeschlossen
werden, erscheint jedoch grundsatzlich durch Vermeidungs-, Minimierungs-
und/oder vorgezogene CEF-Mal3nahmen I6sbar.

Prufung mdéglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der B

8§844ff BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher
Vermeidungs-, Minimierungs-, vorgezogener Ausgleichsmafnahmen (CEF) im
Rahmen der spéateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Da keine Natura2000-Betroffenheit keine weitere prognostische Prifung

Hinweise zur spateren Vorhabens-/Genehmigungsplanung

Die weitere Siedlungsentwicklung und der zukiinftige Rohstoffabbau sollten
aufeinander abgestimmt werden, dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf eine
langfristige Konfliktlésung wohngenutzter Gebaude im Aul3enbereich.

Hinweis zur Betroffenheit von Arten und natirlichen Lebensrdumen nach § 19 Abs. 2
und 3 BNatSchG:

In der weiteren Vorhabens- und Genehmigungsplanung bedarf es einer
weitergehenden Auseinandersetzung mit dem nach 830 BNatSchG geschitzten
Waldbiotop "Tobel im SO Streichenhof" zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich
etwaiger Eingriffe.

FFH- LRT Magere Flachland-Mahwiesen in der Wirkzone; Inanspruchnahme eines
Lebensraum-typs von gemeinschaftlichem Interesse durch das Vorhaben. Eine
vertiefte Untersuchung und ggf. das Erfordernis der Kompensation eines
Umweltschadens ist im Rahmen der spéteren Vorhabens-/Genehmigungsplanung zu
prifen.

Die konkrete Prifung und Bewdaltigung etwaiger immissionsschutzrechtlicher Konflikte
durch einen Abbau in einem Abstand < 100m zu einem wohngenutzten Gebaude im
AuRRenbereich ist Gegenstand der spateren Planungs-/Genehmigungsebene. Die
Frage der immissionsschutzrechtlichen Konfliktbewaltigung sollte jedoch friithzeitig
gepruft und geklart werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine voraussichtlich erheblichen
Beeintrachtigungen/Betroffenheiten von Natura2000 erkennbar

Prifung maoglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestimmungen der §844ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Vermeidungs-,
Minimierungs-, vorgezogener AusgleichsmalRnahmen (CEF) im Rahmen der spateren
Vorhabens-/Genehmigungsplanung.

Stockach (Frickenweiler) KN - 16 SG




	Anhang 5
	Büsingen                                                                                   KN - 01 SG                                                 
	 Büsingen (Unterreckingen)                                                   KN - 02 SG                                          
	Eigeltingen (Dunzenberg)                                                        KN - 03 SG                                                                                 
	 Engen (Welschingen, Ertenhag)                                             KN - 04 SG                                               
	 Hohenfels (Liggersdorf, Heide)                                              KN - 05 SG                                           
	Mühlingen (Zoznegg)                                                               KN - 09 SG                                                
	 Radolfzell (Markelfingen)                                                KN - 11 SG                                               
	Singen (Friedingen, Stadtwald Nord)                                      KN - 12 SG                                             
	 Singen (Friedingen, Stadtwald Ost)                                       KN - 13 SG                                               
	 Singen (Nordost)  (ENTFÄLLT)                                                          KN - 14 SG                                              
	 Singen (Überlingen a.R., Birkenbühl)                                    KN - 15 SG                                              
	Stockach (Frickenweiler)                                                         KN - 16 SG                                                          

